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Editorial

STEUERREFORM- 
GESETZ 2015/2016

Als der Finanzminister von Kaiser 

Hadrian (117–138 n. Ch) eine visionäre 

Steuerreform ankündigte, wurde er 

im Senat ausgelacht. Casparius, ein 

römischer Senator, spottete: „Lobend 

gleichzustellen ist diese Steuerreform 

allen Steuerreformen, die es jemals 

gab oder die je kommen werden. Sie 

ist modern, gerecht, entlastend und 

kunstvoll. Modern, weil jede der alten 

Steuern einen neuen Namen trägt.  

Gerecht, weil sie alle Bürger gleich be-

nachteiligt. Entlastend, weil sie keinem 

Steuerzahler mehr einen vollen Beutel 

lässt. Und kunstvoll, weil Du in langen 

Worten ihren kurzen Sinn versteckst: 

dem Kaiser zu geben, was des Kaisers 

ist, und dem Bürger zu nehmen, was 

des Bürgers ist.“ Die Schärfe dieses 

Befunds trifft auf das Steuerreformge-

setz 2015/16 (StRefG 2015/2016, BGBl 

I 118/2015) freilich nicht zu. Vielmehr 

soll er zu einer kritischen Reflexion der 

vorgestellten Neuerungen anregen. 

Herzstück der Steuerreform ist die An-

passung des Steuertarifs in § 33 EStG. 

Der Eingangssteuersatz wird auf 25% 

gesenkt und die Zahl der Tarifstufen 

von drei auf sechs erhöht. Bei Einkom-

men über ¤ 1 Mio kommt – befristet bis 

2020 – ein Steuersatz von 55% zur An-

wendung.

Zusätzlich zur Anpassung des Tarifsys-

tems änderte der emsige Gesetzgeber 

eine Vielzahl von Vorschriften, die an 

dieser Stelle nur ungeordnet und frag-

mentarisch aufgezählt werden können: 

• Im Veranlagungsverfahren von Steu-

erpflichtigen müssen bestimmte Son-

derausgaben, wie beispielweise Bei-

träge an Kirchen oder Spenden, nicht 

mehr vom Steuerpflichtigen selbst 

geltend gemacht werden, sondern 

werden automatisch berücksichtigt. 

• Verluste von Einnahmen-Ausga-

ben-Rechnern können in Zukunft – wie 

bei Bilanzieren – zeitlich unbegrenzt 

vorgetragen werden. 

• Die Forschungsprämie wird von 10% 

auf 12% angehoben (siehe dazu näher 

unten).

• Die KESt wird für bestimmte Ein-

künfte aus Kapitalvermögen von 25% 

auf 27,5% erhöht. Zinseinkünfte unter-

liegen weiterhin dem 25 %-Steuersatz.  

• Bei Bauleistungen an Unternehmer 

wurde ein Abzugsverbot für Barzah-

lungen geschaffen. 

Einkommen	 Grenzsteuersatz

bis ¤ 11.000	 0%	

über ¤ 11.000 bis ¤ 18.000	 25%

über ¤ 18.000 bis ¤ 31.000	 35%

über ¤ 31.000 bis ¤ 60.000	 42%

über ¤ 60.000 bis ¤ 90.000	 48%

über ¤ 90.000 bis ¤ 1.000.000	 50%

über ¤ 1.000.000	 55%

Tarifsystem nach dem StRefG 2015/2016

Univ.-Prof. Dr. 

Markus Achatz

A. Univ.-Prof. Dr. 

Dietmar Aigner

Univ.-Prof. DDr.

Georg Kofler, LL.M.
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• Gewisse Topf-Sonderausgaben (Ver-

sicherungen, Wohnraumschaffung und 

-sanierung) werden abgeschafft und 

sind deshalb nur mehr befristet bis 

zum Jahr 2020 absetzbar.

• Anhebung der 10% und 12% Umsatz-

steuersätze auf 13%.

• Bei der Grunderwerbsteuer ist bei 

unentgeltlichen Übertragungen nicht 

mehr der Einheitswert, sondern der 

Grundstückswert Basis für die Berech-

nung der Steuer.

• Eine allgemeine Registrierkassen-

pflicht wurde ab einem Jahresumsatz 

von ¤ 15.000 je Betrieb geschaffen, 

sofern die Barumsätze dieses Betrie-

bes ¤ 7.500 im Jahr überschreiten 

(siehe dazu näher unten).

Zwei Änderungen wollen wir in weite-

rer Folge herausgreifen:

Erhöhung der Forschungsprämie 
auf 12%

Im Zuge der Steuerreform 2015/16 

wurde die Forschungsprämie von 10% 

auf 12% ab dem Jahr 2016 erhöht (§ 

108c Abs 1 EStG). Unternehmen kön-

nen die Forschungsprämie nicht nur 

für Grundlagenforschung sondern 

auch für angewandte Forschung und 

experimentelle Entwicklung bean-

tragen. Die Definition der förderwür-

digen Projekte folgt grundsätzlich 

dem OECD Frascati Manual. Eine 

Prämienbegünstigung setzt voraus, 

dass Forschung und experimentelle 

Entwicklung auf systematische Wei-

se und mittels wissenschaftlicher Me-

thoden in einem inländischen Betrieb 

oder einer inländischen Betriebstätte 

durchgeführt werden. Das Ziel muss 

dabei auf die Vermehrung des aktuel-

len Wissenstandes oder die Schaffung 

neuer Anwendungen gerichtet sein, 

wobei jeweils die konkrete Branche 

als Maßstab gilt. Beispielhaft für die 

Prämienberechtigung können die Ent-

wicklung von Produkten, Systemen, 

Herstellverfahren, die Konstruktion 

von Prototypen, der Aufbau von Pilot- 

und Versuchsanlagen, jedoch auch die 

Entwicklung neuartiger Dienstleistun-

gen genannt werden.

Als Forschungsprämie werden zukünf-

tig 12% der Bemessungsgrundlage als 

Cash-Prämie auf das Abgabenkonto 

überwiesen (§ 108c Abs 4 EStG). Als 

qualifizierende Aufwendungen kom-

men grundsätzlich Personalaufwand, 

unmittelbare Aufwendungen, Finan-

zierungsaufwendungen und Gemein-

kosten in Betracht. Die Forschungsprä-

mie ist bis spätestens zur Rechtskraft 

des betreffenden KöSt-Bescheides 

beim Finanzamt zu beantragen. Zu-

sätzlich ist über Finanz-Online ein 

Antrag auf Erstellung eines Jahres-

gutachtens durch die FFG zu stellen. 

Das Finanzamt hat das Gutachten der 

FFG bei seiner Entscheidung in freier 

Beweiswürdigung zu berücksichtigen. 

Aus diesem Grund ist es zu empfehlen, 

einem negativen FFG-Jahresgutach-

ten mit einer umfassenden und detail-

lierteren Darlegung des Sachverhaltes 

und dessen Würdigung entgegenzu-

treten.

Registrierkassenpflicht

In Betrieben, die in überwiegender An-

zahl Barumsätze tätigen, hat ab einem >
A. Univ.-Prof. Dr.

Gernot Aigner

Univ.-Prof. Dr. 

Walter Summersberger

Univ.-Prof. Dr.

Michael Tumpel
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Jahresumsatz von ¤ 15.000 pro Jahr 

die Einzelaufzeichnung der Barumsät-

ze verpflichtend mittels elektronischer 

Registrierkasse zu erfolgen. Unter 

Barumsätzen sind Umsätze zu verste-

hen, bei denen die Gegenleistung bar, 

durch Kredit- oder Bankomatkarte 

oder durch andere Zahlungsformen 

erfolgt, deren Erfassung im elektro-

nischen Registrierkassensystem zum 

Zweck der Losungsermittlung möglich 

ist. Zahlungen mit Erlagschein oder 

E-Banking sind keine Barumsätze.

Unter Umständen verfügen Sie schon 

über eine Registrierkasse! Vielfach 

wurde die mediale Darstellung der 

>
Registrierkassenpflicht so verstan-

den, dass nun eine physische Kasse 

anzuschaffen ist, die beispielsweise 

eine Kassarolle aus Papier bedruckt. 

Dies ist jedoch nicht erforderlich. 

Eine steuerliche Registrierkasse hat 

elektronisch zu sein (§ 131b BAO). 

Das kann zB ein Front Office Pro-

gramm sein, also eine Software, die 

auf jedem Computer installiert wer-

den kann. Ab 2017 müssen die Kas-

sensysteme kryptographische Sig-

naturen vergeben, die dann auch auf 

den Belegen aufscheinen müssen. 

Die genauen technischen Anforde-

rungen ab 2017 werden noch mittels 

Verordnung festgelegt.

Forschungsprämie

Die Forschungsprämie gem § 108c EStG 

ist eine ergebnisunabhängige Cash-Prä-

mie iHv 10%, die im Vergleich zu nicht 

steuerlichen Förderungen ohne großen 

bürokratischen Aufwand beantragt und er-

langt werden kann. Die Erhöhung der For-

schungsprämie von 10% auf 12% im Zuge 

der Steuerreform 2015/16 ist daher unein-

geschränkt zu begrüßen. 

www.lindeverlag.at

Praxis­
orientiert mit 

zahlreichen 
Beispielen

Der Jahres­
kommentar zum  
UmgrStG auf  
aktuellstem Stand

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Preise Bücher inkl. 10 % MwSt.

Umgründungssteuergesetz—
Jahreskommentar
Kofler (Hrsg.)
4., akt. Aufl. 2015, 1.2076 Seiten, geb.
ISBN 978-3-7073-3101-1
Abopreis EUR 172,–
Regulärer Preis EUR 215,–
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News und Highlights

WIR GRATULIEREN

PERSONALIA

Werner Haslehner neuer Lehrstuhlinhaber an der Universität Luxemburg

Prof. Dr. Werner Haslehner lehrte und forschte über mehrere Jahre hinweg am Ins-

titut für Finanzrecht, Steuerrecht und Steuerpolitik, bis er 2013 auf die Stelle eines 

assoziierten Universitätsprofessors an der Universität Luxemburg wechselte. Mit 

Juni 2015 übernahm Prof. Dr. Werner Haslehner von Prof. Dr. Alexander Rust (WU 

Wien) den „ATOZ Chair for European and International Taxation“ an der Univer-

sität Luxemburg übernommen. Zusätzlich ist er Leiter der dortigen steuerrechtli-

chen Schwerpunktbildung. Das JKU TAX Team gratuliert herzlich.

EU Joint Transfer Pricing Forum

Das Gemeinsame EU-Verrechnungspreisforum (JTPF) unterstützt und berät die 

Europäische Kommission in steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit Verrech-

nungspreisen. Für das Mandat von Mai 2015 bis März 2017 wurde die European 

Association of Tax Law Professors (EATLP) als Mitglied des JTPF bestellt und hat 

Prof. Dr. Martín Jimenez Adolfo (Universität Cadiz) und Prof. Dr. Georg Kofler (JKU) 

als Repräsentanten bzw Stellvertreter entsandt.

Arbeitsgemeinschaft „Zoll, Außenwirtschaft und Verbrauchsteuern“

Die Arbeitsgemeinschaft „Zoll, Außenwirtschaft und Verbrauchsteuern“ berät und 

unterstützt die KWT bei Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesentwürfen und Re-

formvorhaben (wie zB jüngst im Rahmen des Salzburger Steuerdialogs). Als Mit-

glieder der von Mag. Gottfried Schellmann geleiteten AG wurden für die JKU Prof. 

Dr. Michael Tumpel, Prof. Dr. Walter Summersberger und Univ.-Ass. Dr. Thomas 

Bieber (alle JKU) bestellt.

Prof. Dr. Werner Haslehner neuer 
Lehrstuhlinhaber an der Universität 
Luxemburg.
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PUBLIZISTISCHES

Klaus Vogel on Double Taxation Conventions

Im Frühjahr 2015 ist die lange erwartete 4. Auflage des „englischen“ Vogel-Kom-

mentars unter Herausgeberschaft von Prof. Dr. Ekkehart Reimer und Prof. Dr. 

Alexander Rust erschienen. In 2 Bänden und auf über 2.000 Seiten werden das 

OECD-Musterabkommen und die Besonderheiten sowohl des UN- wie auch des 

US-Musterabkommens und der Staatenpraxis umfassend analysisiert.

Vom JKU-Tax-Team hat Prof. Dr. Georg Kofler Kommentierungen des Art 8 (Ship-

ping, Inland Waterways Transport and Air Transport) und Art 9 (Associated Enter-

prises) beigesteuert. Unser früheres Teammitglied Prof. Dr. Werner Haslehner (mitt-

lerweile Professor an der Universität Luxemburg) hat Art 10 (Dividends) und Art 11 

(Interest) kommentiert.

Jahreskommentar zum Umgründungssteuergesetz in 4. Auflage 

Der von Prof. Georg Kofler herausgegebene Kommentar zum UmgrStG ist im April 

2015 in seiner 4. Auflage bei Linde erschienen. Der Kommentar hat es sich zum 

Ziel gesetzt, den Bedürfnissen der Praxis entsprechend zur raschen Klärung um-

gründungssteuerrechtlicher Fragen beizutragen. Die präzise, klar gegliederte, the-

oretisch fundierte und kritische Kommentierung soll ein schnelles Hineinlesen und 

Auffinden des gesuchten Problems ermöglichen und konkrete Lösungsansätze bie-

ten. Die Kommentierung verarbeitet dabei praxisorientiert das gesamte verfügbare 

Material – die Rechtsprechung von EuGH, VwGH und UFS, die Verwaltungspraxis 

sowie das Schrifttum.

Schwerpunkte der 4. Auflage liegen in der Einarbeitung der Legistik des Jahres 

2014, insb das AbgÄG 2014 und das 2. AbgÄG 2014, der Einarbeitung der umfang-

reichen Wartungserlässe des BMF (Art IV und Art VI UmgrStG), der umfassende 

Behandlung der aktuell ergangenen Rechtsprechung und der detaillierten und voll-

ständigen Berücksichtigung des aktuellen Fachschrifttums.

Ein herausragendes Team sorgt für höchste Qualität und Praxisorientierung: Die 

Kommentierungen wurden verfasst von Ass.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann, LL.M. 

(JKU), WP/StB Dr. Gebhard Furherr (LeitnerLeitner), StB Mag. Dr. Martin Jann 

(PwC), Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. (JKU), StB Dr. Petra Hübner-Schwarzinger 

(Hübner-Schwarzinger Steuerberatungs GmbH), StB Mag. Franz Rittsteuer (PwC), 

MMag. Thomas Schneider (PwC), StB Dr. Markus Stefaner (Ernst & Young), 

Univ.-Lektor StB Dr. Martin Six (Deloitte) und StB Dr. Kornelia Waitz-Ramsauer, 

LL.M. (Waitz-Obermühlner Rechtsanwälte).

Der neue „Klaus Vo-
gel on Double Taxati-

on Conventions“.

Der Jahreskommen-
tar zum Umgrün-

dungssteuerrecht in 
4. Auflage.
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KStG-Update Kommentar 

Das Erscheinen der Erstauflage des Körperschaftsteuerkommentars von Univ.-Prof. Dr. 

Markus Achatz und Univ.-Prof. Dr. Sabine Kirchmayr im Jahr 2011 fiel mit dem Budget-

begleitgesetz 2011 (BGBl I Nr 2010/111) zusammen, das gleichzeitig den Schlusspunkt 

der Kommentierungsarbeiten darstellte. Die Rechtsentwicklung durch den Gesetzge-

ber, die Rechtsprechung und die Finanzverwaltung hat seither keinen Halt gemacht. 

So wurden die Rechtsanwender seither unter anderem mit wichtigen Neuerungen im 

Bereich der Kapitalvermögens- und Grundstücksbesteuerung, der Abschaffung der 

Firmenwertabschreibung in der Unternehmensgruppe, der Einschränkung das Ab-

zugsfähigkeit von Zinsen beim fremdfinanzierten Beteiligungserwerb, der Einführung 

von Abzugsverboten für Managergehälter und für konzerninterne Zins- und Lizenzge-

bührzahlungen in Niedrigsteuerländer sowie der Ablöse der Körperschaftsteuerricht-

linien 2001 durch die Körperschaftsteuerrichtlinien 2013 konfrontiert. 

Ziel des von Ass.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann und Univ.-Ass. Dr. Thomas Bieber 

herausgegebenen Update-Kommentars war es, diese körperschaftsteuerrecht-

lichen Entwicklungen aufzugreifen und solcherart die Grundkommentierung des 

Körperschaftsteuerkommentars von Achatz/Kirchmayr zu ergänzen. Dem breit ge-

fächerten Autorenteam gehörten unter anderem Dr. Martin Lehner, Univ.-Ass. Mag. 

Sebastian Tratlehner sowie Univ.-Ass. Mag. Gustav Wurm an. 

Die steuerliche Zurechnung von Luxusimmobilien 

Die steuerliche Zurechnung von Luxusimmobilien beschäftigt Rechtsprechung und 

Praxis schon seit längerem gleichermaßen. Mit den KStR 2013 wurde nun von Sei-

ten des BMF versucht, anhand des sogenannten Renditemiete-Konzepts eine Ob-

jektivierung der vom VwGH ergangenen Rechtsprechung zum außerbetrieblichen 

Vermögensbereich von Kapitalgesellschaften in Bezug auf Luxusimmobilien, deren 

Anschaffung oder Herstellung gesellschaftsrechtlich veranlasst ist, vorzunehmen, 

um damit über das wirtschaftliche Eigentum und in weiterer Folge die Zurechnung 

von eben jenen Luxusimmobilien zu entscheiden. Das vorliegende Werk bietet ne-

ben einer kompakten Aufarbeitung der Entwicklung der außerbetrieblichen Sphäre 

von Kapitalgesellschaften in Bezug auf Luxusimmobilien eine umfassende und kriti-

sche Darstellung des Renditemiete-Konzepts und analysiert ferner Ermittlung sowie 

rechtliche Grundlage der Renditemiete sowie den Begriff und die Ermittlung der als 

Vergleichsmaßstab dienenden Marktmiete. Vergleichend dazu wird das deutsche 

Modell der Kostenmiete präsentiert. Ferner wird die alte Ansicht der Finanzverwal-

tung aus den KStR 2001 mit der neuen Ansicht der KStR 2013 verglichen. Darüberhi-

naus wird das deutsche Modell der Kostenmiete dargestellt und bis dato weitgehend 

ungeklärte Folgefragen des Renditemiete-Konzepts werden abgehandelt.

Der Update-Kommen-
tar von Bergmann/
Bieber

Das Standardwerk von 
Achatz/Kirchmayr

Zurechnungsproble-
me bei Luxusimmo-
bilien dargestellt von 
Tratlehner
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VERANSTALTUNGEN 
UND KONFERENZEN

Österreichischer Juristentag 2015 – „Einkommen – Einkünfte – Einkunfts-
ermittlung“

Von 7. bis 9 Mai 2015 fand an der WU Wien der 19. Österreichische Juristentag (ÖJT) 

statt, bei dem – neben dem Öffentlichen Recht, dem Zivilrecht und dem Strafrecht 

– auch das Steuerrecht vertreten war. Die steuerrechtliche Abteilung des ÖJT wid-

mete sich heuer dem grundlegenden Thema „Einkommen – Einkünfte – Einkunfts-

ermittlung“. Das diesbezügliche Gutachten hat Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler vom 

JKU Tax-Team verfasst. Unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Michael Lang 

(WU Wien) und Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr (Universität Wien) diskutierten Prof. 

Dr. Klaus-Dieter Drüen (Universität Düsseldorf), Univ.-Prof. Dr. Claus Staringer (WU 

Wien) und Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Zorn (VwGH, Universität Innsbruck) spannende 

Grundfragen der Einkommensbesteuerung. Das Gutachten widmet sich sowohl der 

historischen Entwicklung des Einkommensbegriffs als auch den praktischen und 

theoretischen Fragen der gegenwärtigen Einkommensbesteuerung. Einen Kurzbe-

richt zum Juristentag finden Sie in diesem Heft auf den Seiten 12 bis 15.

Das steuerliche 
Gutachten für 

den Österreichi-
schen Juristen-

tag 2015 zum 
Thema „Einkom-
men – Einkünfte 

– Einkunftser-
mittlung“ ist 

im Manz Verlag 
erschienen.

Einige der Diskutanten beim diesjährigen 
PhD-Seminar in Heidelberg.

PhD-Seminar in Heidelberg

Vor einigen Jahren begann eine Kooperation der Universität Linz (Prof. Dr. 

Georg Kofler und Prof. Dr. Michael Tumpel) und der Universität Bergamo (Prof. 

Dr. Gianluigi Bizioli), jährlich ein internationales Doktorandenseminar im Bereich 

des Internationalen, Europäischen und vergleichenden Steuerrechts („Seminars on 

International and EU Tax Law“) zu veranstalten, bei dem Dissertantinnen und Dis-

sertanten aus ganz Europa die Kernthesen ihrer Forschungsarbeiten präsentieren 

und zur Diskussion stellen können. Dadurch wird nicht nur ein intensiver fachlicher 

Austausch im Rahmen der Dissertationsprojekte erreicht, sondern auch, dass sich 

junge Forscherinnen und Forscher persönlich über ihre Erfahrungen und Ideen aus-

tauschen können.

Diese Idee hat Anklang gefunden und mittlerweile sind neben der JKU und der 

Universität Bergamo auch die Universitäten Heidelberg (Prof. Dr. Ekkehart Reimer, 

Prof. Dr. Hanno Kube), Louvain (Prof. Dr. Edoardo Traversa), Luxemburg (Prof. Dr. 

Werner Haslehner) und Valencia (Prof. Dr. Garcia Prats) in diesem Netzwerk ver-

bunden. Von 18. bis 20. Juni 2015 fand sodann das internationale Dissertantense-

minar an der Universität Heidelberg statt. An zwei Tagen präsentierten Doktoran-

dinnen und Doktoranden aus ganz Europa ihre Forschungsergebnisse und stellten 

sie zur Diskussion. Gastvorträge von Dr. Péter Darák (Präsident des ungarischen 

Höchstgerichts) und Prof. David Rosenbloom (NYU) gaben den Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen tiefgehenden Einblick in aktuelle theoretische und praktische Fra-
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News und Highlights

Fachsymposium zu „Internationalen Entwicklungen im Steuerrecht“ der 
IFA Liechtenstein 

Unter der Leitung von IFA-Präsidenten Dr. Marco Felder (PwC) veranstaltete die 

Liechtensteinische IFA am 5. Februar 2015 das Fachsymposium „Internationale 

Entwicklungen im Steuerrecht“, das Einblick in EU- und OECD-Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung bot. Prof. Dr. Georg Kofler (JKU) gab dabei 

einen Überblick zu den Maßnahmen sowohl der EU wie auch der OECD zur Be-

kämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, speziell auch zu den Fort-

schritten beim EU-Aktionsplan. Prof. Dr. Martin Wenz (Universität Liechtenstein) und 

Dr. Peter Altenburger (Vizepräsident IFA Liechtenstein, Altenburger Ltd) gingen in 

ihren Vorträgen auf die Auswirkungen auf den Standort Liechtenstein bzw den er-

höhten Transparenzstandard ein. In der anschließenden Diskussionsrunde wurden die 

drei Referenten verstärkt durch Katja Gey (Leiterin Stabstelle für Internationale Fi-

nanzplatzagenden), Heinz Nett (Leiter Steuern der Hilti Aktiengesellschaft) und Irene 

Salvi (Abteilungsleiterin Internationales Steuerrecht der Steuerverwaltung) verstärkt.

Die Referenten und Diskutanten (v. l.): Martin 
Wenz, Georg Kofler, Peter Altenburger, Katja 
Gey, Irene Salvi, Marco Felder mit Ralph Thiede 
Foto: Elma Korac

gestellungen des internationalen Steuerrechts. In den Pausen und an den Abenden 

blieb auch genügend Zeit, außerhalb des Seminars zu debattieren und internatio-

nale Kontakte zu schließen. 

Außenwirtschaftsrechtstag 2015 – „Die Ausfuhr im Umsatzsteuer-, Zoll- 
und Exportkontrollrecht“ 

Am 22. und 23.10.2015 findet an der JKU der Außenwirtschaftsrechtstag 2015 statt. 

Namhafte Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung werden an die-

sen beiden Tagen die unterschiedlichen Facetten des in der Praxis höchstbedeutsa-

men Themas der „Ausfuhr“ beleuchten. Der „Außenwirtschaftsrechtstag“ ist öster-

reichweit einzigartig und ist gleichzeitig Aushängeschild des im Jahr 2014 an der 

JKU neu gegründeten Außenwirtschaftsrechtszentrum Linz. 

Tagungsprogramm

http://www.jku.at/steuerrecht

Nähere Auskünfte und Anmeldungen unter 

+43 (0)1 512 35 38-0

zv@spediteure-logistik.at
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Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel bei seinem 
Keynote-Vortrag zu einem hybriden Mehrwert-
steuersystem.

A hybrid VAT System - Fiscalis Workshop in Wien 

Das österreichische Bundesministerium für Finanzen war am 24.6. und 25.6.2015 

Gastgeber eines Fiscalis Workshops zum Thema „The Definite VAT Regime for intra 

EU-Trade“. Es trafen sich Vertreter der 28 Mitgliedstaaten, der Kommission sowie 

der VAT Expert Group zum Gedankenaustausch über die Zukunft des gemeinsamen 

Mehrwertsteuersystems. Angesichts von häufigen Betrugsfällen („Missing Trauer 

Fraud“) und eines deutlichen VAT Gap zwischen theoretischem und tatsächlichem 

Steueraufkommen wurden von Ernst and Young im Auftrag der Kommission zahl-

reiche Optionen für ein endgültiges Mehrwertsteuersystems für den Binnenmarkt 

untersucht. 

Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel stellte als einer der Keynote Speaker als mögliche 

Lösung der aufgezeigten Probleme ein hybrides Mehrwertsteuersystem in den 

Grundzügen vor. Es basiert im Wesentlichen auf der Überlegung, dass Missing Tra-

der Fraud effektiv nur dadurch bekämpft werden kann, indem der Zahlungsfluss 

zwischen Leistenden und Empfänger ausgeschaltet wird. Wie bereits heute bei 

innergemeinschaftlichen Lieferungen und grenzüberschreitenden Dienstleistun-

gen zwischen Unternehmern sollte es deshalb auch bei Inlandsumsätzen zu einem 

Übergang der Steuerschuld kommen (Reverse Charge-System). Um zu vermeiden, 

dass sich Private als Unternehmer ausgeben, damit diese Leistungen steuerfrei be-

ziehen können, sollte es zu einem Übergang der Steuerschuld erst kommen, wenn 

ein gewisser Schwellenwert über-

stiegen wird. Das von Prof. Tumpel 

vorgestellte hybride Mehrwert-

steuersystem fand positive Auf-

nahme von Seiten der Kommission 

und mancher Mitgliedstaaten. Die 

weitere Entwicklung wird zeigen, 

ob sich der Vorschlag aus der Wis-

senschaft sich in der Praxis wird 

durchsetzen können.
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19. österreichischer Juristentag 2015 – „Einkommen – Einkünfte – Ein-
kunftsermittlung“ mit Gutachten von Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler

Von 7. bis 9. Mai 2015 fand auf der WU Wien der 19. ÖJT statt. Die 1961 ins Leben 

gerufene Veranstaltung wird alle 3 Jahre abgehalten und bietet die Möglichkeit, di-

verse Fragen im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen in der Rechtspolitik, 

Gesetzgebung und Rechtsprechung aus verschiedenen Rechtsbereichen kritisch 

zu erörtern. Auch dieses Jahr wurden wieder aktuelle Fragen aus dem öffentlichen 

Recht, dem Zivilrecht, dem Strafrecht sowie dem Steuerrecht aus den verschiedens-

ten Blickwinkeln beleuchtet und intensiv diskutiert. Als Gutachter im Bereich Steuer-

recht fungierte heuer Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LLM (NYU).

Die Abteilung Steuerrecht unter der fachlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. 

Michael Lang (WU Wien) und Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr (Universität Wien) stand 

heuer unter dem Generalthema „Einkommen – Einkünfte – Einkunftsermittlung“. Das 

von Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LLM (NYU) erstellte und im Manz Verlag erhältliche 

Gutachten bot die fachliche Grundlage für die steuerrechtliche Diskussion, an der 

sich als weitere Referenten Univ.-Prof. Dr. Claus Staringer (WU Wien), Univ.-Prof. HR 

Dr. Nikolaus Zorn (Universität Innsbruck, VwGH) und Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen 

(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) beteiligten. 

Nach den einleitenden Worten stand der erste Teil der Diskussion unter dem Thema 

Einkommen als Bemessungsgrundlage. Hierbei wurde ausgehend von den histori-

schen finanzwissenschaftlichen Einkommenslehren der Einkommensbegriff des Ein-

kommensteuerrechts analysiert und dabei gleichzeitig auf diverse Einzelfragen des 

Steuergegenstandes wie bspw Erbschaften und Schenkungen, Lotterie-, Wett- und 

Spielgewinne oder Einkünfte aus Leistungen eingegangen. Ferner wurden Fragen 

der Einheitsbilanz, der territorialen Abgrenzung der Besteuerung und der subjekti-

ven Zurechnung von Einkünften eingehend debattiert.

Die „Objektivierung“ und die „Subjektivierung“ der Bemessungsgrundlage waren 

Gegenstand des nächsten Themenblocks. Die objektive Universalität des Einkom-

mensbegriffes bzw die schedulare Besteuerung spezieller Einkunftsarten standen 

dabei insbesondere aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Kapita-

lerträge sowie der Immobilienbesteuerung im Fokus. Aufgrund des zunehmenden 

Schedularisierungstrendes einzelner Ertragskategorien könnte dies - so das Ergebnis 

der Diskussion – aus verfassungsrechtlicher Sicht unter Umständen dazu führen, aus 

gleichheitsrechtlicher Sicht jede Einkunftskategorie gesondert zu betrachten. Um-

gekehrt könnte auch die fortschreitende Angleichung der außerbetrieblichen an die 

betrieblichen Einkunftsarten Anlass dazu geben, die Besteuerungsbesonderheiten 

der außerbetrieblichen Einkünfte kritischer zu sehen als bisher. Subjektive Elemente 

finden bei der Ermittlung der Einkommensbemessungsgrundlage in Österreich wenn 

dann insbesondere im Familienbereich Berücksichtigung. Die Rechtsprechung des 

Gutachter Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler LLM 
(NYU) bei seinem Vortrag am 19. ÖJT in Wien.
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VfGH lässt es hierbei zu, den Kindesunterhalt durch einkommensunabhängige Trans-

ferleistungen steuerlich zu berücksichtigen, während Ehegatten- bzw Partnerunter-

halt steuerlich nicht relevant sind.

Im letzten Hauptblock war der Zeitbezug des Einkommens Diskussionsgrundlage. 

Die im geltenden Recht verwirklichte Abschnittsbesteuerung wirft eine Reihe von 

Fragen insbesondere in den Bereichen der Festlegung der zugrunde zulegenden 

Steuerperiode, der Periodenverknüpfung sowie der Berücksichtigung der Inflation 

auf. Bereits die grundlegende Einordnung, ob die auf das Jahreseinkommen ab-

stellende Abschnittsbesteuerung ein materielles oder technisches Prinzip darstelle,  

führte zu spannenden Diskussionen, die im Anschluss um Fragen des Verlustvortra-

ges, der Berücksichtigung nachträglicher Ereignisse sowie jene der Einkommensver-

läufe bei unterschiedlichen Lebensverläufen und -modellen erweitert wurden.

Das von Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler LLM (NYU) für den Juristentag erstellte Gut-

achten behandelt grundlegende theoretische Fragen des Einkommensbegriffes, wie 

jene des Einkommens als Bemessungsgrundlage der Besteuerung, der Objektivie-

rung und Subjektivierung der Bemessungsgrundlage sowie des Zeitbezugs des Ein-

kommens und analysiert ferner diverse Einzelfragen des Steuergegenstandes (Kof-

ler, Einkommen – Einkünfte – Einkunftsermittlung, 19. ÖJT, Band IV/1 (2015)). 

Der Schlussbericht der Abteilung Steuerrecht des 19. ÖJT (auf der Website des ÖJT 

unter www.juristentag.at abrufbar) gliedert sich in folgende fünf Punkte:

Schlussbericht – Abteilung Steuerrecht
Einkommen – Einkünfte – Einkunftsermittlung

1. Der Einkommensbegriff des geltenden Rechts folgt – auch aus Gründen der 

Rechtsstaatlichkeit und des gleichmäßigen Vollzugs – keiner der historischen, finanz-

wissenschaftlichen Einkommenslehren, sondern einer pragmatischen Umschreibung 

des steuerbaren Einkommens, übernimmt aber durchaus einzelne Gedanken dieser 

Theorien in die Tatbestandsbildung. Die gegenwärtig im Wesentlichen verwirklichte 

Markteinkommenstheorie lässt allerdings eine Reihe von leistungsfähigkeitsbegrün-

denden Elementen außer Betracht. Auch Fragen der Einheitsbilanz, der territorialen 

Abgrenzung der Besteuerung und der subjektiven Zurechnung von Einkünften wur-

den eingehend diskutiert.

2. Auch bei den Einzelfragen des Einkommensbegriffs ist zwischen rechtspolitischer, 

rechtstatsächlicher und verfassungsrechtlicher Bewertung streng zu differenzieren. 

So ist etwa bei der Bewertung des Realisationsprinzips aus rechtspolitscher Sicht 

überlegenswert, sowohl das Erfordernis der marktmäßigen Realisierung oder das 

Prinzip der Imparität im Hinblick auf Wertminderungen zu überdenken, wobei schon 

aus Gründen der Vollziehbarkeit Differenzierungen zwischen Betriebs- und Privat-

vermögen zu differenzieren wäre. Aber auch einzelne – noch historisch-quellentheo-

>
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retisch geprägte – Tatbestände bedürfen womöglich einer rechtspolitischen Neube-

wertung. Der durchaus nahezu „uferlose“ Tatbestand der „sonstigen Leistungen“ in 

§ 29 Z 3 EStG sollte grundsätzlich überdacht und, sofern erforderlich, in die anderen 

Einkunftsarten integriert werden.

3. Die heutige Bedeutung der historischen Normenbildung im Einkommensteuer-

recht im Hinblick auf die sachliche Universalität und die Berücksichtigung von Er-

werbsaufwendungen ist unklar: Gegenläufige Tendenzen bestehen im Hinblick auf 

die Schedularisierung einzelner Einkunftsarten und über die Grenzen der Einkunfts-

arten hinausgehender Ertragskategorien einerseits und die weitgehende Anglei-

chung der betrieblichen und außerbetrieblichen Einkunftsarten andererseits. Dar-

aus kann man unterschiedliche verfassungsrechtliche Schlussfolgerungen ziehen: 

Die Schedularisierung könnte Anlass sein, aus gleichheitsrechtlicher Sicht jede Ein-

kunftskategorie gesondert zu betrachten und nicht mehr nach einer Rechtfertigung 

für unterschiedliche Systeme zu fragen. Bei der Erbschaftssteuer als der das nicht 

am Markt erwirtschaftende Einkommen erfassenden Steuer wird beispielsweise der 

Vergleich zur Einkommensteuer im Schrifttum und der Rechtsprechung kaum ge-

zogen. Genauso könnte man Immobilien- und auch Kapitaleinkünfte gesondert be-

trachten. Umgekehrt könnte die Angleichung der außerbetrieblichen Einkunftsarten 

an die betrieblichen Einkunftsarten dazu führen, Besonderheiten der Besteuerung 

außerbetrieblicher Einkünfte aus gleichheitsrechtlicher Sicht kritischer als früher zu 

sehen. Dazu wurden auch die immer zahlreicher gewordenen Einschränkungen des 

Nettoprinzips und deren Rechtfertigung ausführlich diskutiert.

4. Subjektive, dh die persönlichen Lebensumstände betreffenden, Elemente finden 

bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens nur in ausgewählten Bereichen 

und dort auch nur eingeschränkt Berücksichtigung. Traditionell spielen hier Fragen 

der steuerlichen Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen innerhalb der Familie 

eine wichtige Rolle. Kern der Diskussion ist hier die Umsetzung der Vorgaben der 

diesbezüglichen Rechtsprechung des VfGH, die es zulässt, den Kindesunterhalt im 

Ergebnis durch einkommensunabhängige Transferleistungen steuerlich zu berück-

sichtigen. Ehegatten- bzw Partnerunterhalt sind dagegen steuerlich im geltenden 

Recht nicht relevant. Insgesamt ist daher die subjektive Komponente des Einkom-

mens nur schwach ausgeprägt. Auch das sogenannte steuerfreie Existenzminimum, 

bis zu dem Einkommen im Ergebnis steuerfrei bleibt, ist in seiner Höhe stark an sozi-

al- und verteilungspolitischen Überlegungen orientiert und weniger an tatsächlicher 

subjektiver Leistungsfähigkeit.

5. Das Einkommen erfordert eine Verbindung zu einem Zeitraum. Es streiten hier der 

– im geltenden Recht verwirklichte – Bezug zu einem Kalenderjahr und der Bezug zu 

einem längeren, womöglich lebenslangen Zeitraum. Die gegenwärtige Abschnitts-

besteuerung führt zu einer Reihe von grundlegenden und technischen Fragen, etwa 

im Hinblick auf den Verlustvortrag, die Berücksichtigung „nachträglicher“ Ereignisse, 

die Einkommensverläufe bei unterschiedlichen Lebensverläufen und -modellen etc.

Details zur „Abtei-
lung Steuerrecht“ 
des 19. Österreichi-
schen Juristentages 
in Wien

Thema

Einkommen – Einkünfte – Einkunftsermitt-

lung

Vorsitz

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Lang (WU 

Wien) 

Stellv. Vorsitz

Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr (Universität 

Wien)

Gutachter

Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LLM (NYU) 

(JKU Linz)

Referenten

Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen (Heinrich-Hei-

ne-Universität Düsseldorf)

Univ.-Prof. Dr. Claus Staringer (WU Wien)

Univ.-Prof. HR Dr. Nikolaus Zorn (Universi-

tät Innsbruck, VwGH) 

Webpage des ÖJT

www.juristentag.at
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24. Steuerrechtstag 2015 in Waidhofen an der Ybbs

Am 21. und 23. Mai 2015 fand im Hotel „Das Schloss an der Eisenstraße“ auf Einla-

dung des Instituts für Finanzrecht der Universität Wien der mittlerweile 24. Steu-

errechtstag statt. Der Steuerrechtstag wird jährlich von den österreichischen Steu-

errechtsinstituten zum wissenschaftlichen Diskurs veranstaltet. Die heuer unter der 

Leitung von Univ.-Prof. Dr. Sabine Kirchmayr organisierte zweitätige Veranstaltung 

war mit insgesamt über 100 Teilnehmern aus Wissenschaft und Praxis wieder sehr 

gut besucht. Themen des ersten Veranstaltungstages waren „Die Vereinbarkeit von 

IP Box Regimen mit dem Europarecht“ (Univ.-Prof. Dr. Alexander Rust, LL.M., WU 

Wien), „Einlagen in Kapitalgesellschaften“ (Priv.-Doz. MMag. Dr. Ernst Marschner, 

EY Linz), „Das Vorliegen einer Einschränkung des Besteuerungsrechts der Repub-

lik Österreich im Anwendungsbereich von § 16 UmgrStG“ (Univ.-Ass. Mag. Isabella 

Mair, Universität Wien), „Besteuerung von Direktinvestitionen in Kroatien mittels 

Personengesellschaften“ (Univ.-Ass. Mag. Marian Luketina, Alpen-Adria Universität 

Klagenfurt) und „Die Praxis der Vereinsbesteuerung auf dem gesetzlichen Prüf-

stand“ (Stb. MMag. Dr. Peter Pülzl, MAS., LL.M, Universität Innsbruck). 

Der zweite Veranstaltungstag stand unter dem Generalthema „Verfahrensrecht“. 

Einleitend referierten Dr. Stefan Papst, LL.M. (Universität Salzburg) bzw Dr. Walter 

Loukota, LL.M. (Binder Grösswang Rechtsanwälte) zu den Themen: „Wiederaufnah-

me gem § 303 BAO (neue Rechtslage)“  bzw „Antrag auf Aufhebung gem § 299 

BAO – insbesondere im Vergleich zur Wiederaufnahme auf Antrag“. Den Abschluss 

der diesjährigen Veranstaltung bildet ein Vortrag von Univ.-Ass. Mag. Wiebke 

Peperkorn (Universität Graz) zur Bindungswirkung von Erlässen im Steuerrecht. 

Abseits des fachlichen Programmes blieb im 

Zuge des gemeinsamen Rahmenprogrammes 

auch heuer wieder Zeit für Diskussionen in 

geselliger Atmosphäre. Der nächste Steuer-

rechtstag im Jahr 2016 wird vom Institut für 

Unternehmens- und Steuerrecht der Univer-

sität Innsbruck unter Leitung von Univ.-Prof. 

Dr. Reinhold Beiser (Universität Innsbruck) 

organisiert. 

Priv.-Doz. Dr. Ernst Marschner 
bei seinem Vortrag auf dem 
diesjährigen Steuerrechtstag.
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STEUERWISSENSCHAFTEN 
UND STEUERPRAXIS IN LINZ

Auch im vergangenen Sommersemester wurden vom Forschungsinstitut für 
Steuerrecht und Steuermanagement in Kooperation mit der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder (Landesstelle Oberösterreich) im Rahmen der bereits vor vie-
len Jahren ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe „Steuerwissenschaften und 
Steuerpraxis in Linz“ vier Vortragsabende zu aktuellen finanz- und steuerrecht-
lichen Problemstellungen veranstaltet. Als Vortragende fungierten wie immer 
ausgewiesene Experten aus Wissenschaft, Beratungs-, Rechtsprechungs- und 
Verwaltungspraxis.

Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014

Der am 25. 3. 2015 abgehaltene erste Veranstaltungstermin des Sommersemes-

ters war dem „Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014“ (RÄG 2014, BGBl I Nr 

22/2015) gewidmet. Univ.-Prof. Dr. Roman Rohatschek und StB Univ.-Ass. Dr. Vera 

Schiemer (beide JKU/OePR) erörterten in ihrem Co-Referat die Hintergründe und 

Ziele der gegenständlichen Modernisierungsmaßnahmen und gingen auf ausge-

wählte Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweisaspekte im Einzel- und Konzern-

abschluss ein. StB Univ.-Prof. MMag. Dr. Klaus Hirschler (Universität Wien) stellte 

den zahlreich erschienenen Zuhörern im Anschluss die steuerlichen Begleitmaß-

nahmen zum RÄG 2014 vor. 

Lohnsteuer und der Sozialversicherung

Im Mittelpunkt des zweiten Vortragsabends vom 22. 4. 2015 standen „Neuerungen 

bei der Lohnsteuer und der Sozialversicherung“. HR Roman Fragner, MPA (BMF) 

präsentierte dem Publikum eingangs die aktuellen Gesetzgebungsmaßnahmen so-

wie den 2. LStR-Wartungserlass 2014 und gab bereits einen kurzen Ausblick auf 

Steuerreform 2015/2016. WP/StB KR Hannes Mitterer (Antea) referierte anschlie-

ßend über die Neuerungen im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. HR Mag. 

Bernhard Renner (BFG) rundete den Vortragsabend mit einem spannenden Über-

blick über aktuelle BFG-, VwGH- und BFH-Entscheidungen zu Werbungskosten und 

außergewöhnlichen Belastungen ab. 

Sanktionen gegen Russland

Gegenstand des dritten Vortragsabends am 6. 5. 2015 waren die „Sanktionen gegen 

Russland“. RA Nikolaus Voss (AWB Rechtsanwälte) stellte den zahlreichen Zuhö-

rern eingangs die einzelnen Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union gegen 

Russland im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise vor. Der anschließende Vortrag 

von Dipl.-Ing. Thomas Resl, MSc (Bundesanstalt für Agrarwirtschaft) war den ös-

terreichischen Auswirkungen der Beschränkung der Agrarexporte in die Russische 

Spannende Podiumsdiskussion zur Steuerreform

StB Univ.-Prof. MMag. Dr. Klaus Hirschler bei 
seinem Vortrag

Auditorium
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Föderation gewidmet. Abgerundet wurde der spannende Vortragsabend durch 

ein Referat von Mag. Nuri Feichtinger (WKÖ) über die aktuelle Wirtschaftslage in 

Russland und die österreichischen Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. 

Steuerreform 2015/2016

Der letzte Vortragsabend des vergangenen Sommersemesters am 24. 6. 2015 war 

der „Steuerreform 2015/2016“ gewidmet. Die hochkarätigen Vortragenden WP/StB 

MMag. Dr. Bernhard Gröhs (Deloitte), Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. (JKU) und 

WP/StB Dr. Verena Trenkwalder LL.M. (KPMG) gingen dabei neben einer Erörte-

rung der politischen Hintergründe und der rechtlichen Ausgangslage detailliert auf 

zentrale Aspekte wie die Tarifreform, die automatische Arbeitnehmerveranlagung, 

die Neuregelungen im Bereich von Einlagenrückzahlungen, Abzugsverboten, Sach-

bezügen, Sonderausgaben, Spenden und Verlusten, die KESt- und ImmoESt-Neu, 

die Registrierkassenpflicht, das Bankenpaket und die Neuerungen im Bereich der 

Grunderwerbsteuer ein. 

An allen Veranstaltungsterminen fanden im Anschluss an die Vorträge Podiums-

diskussionen über die präsentierten Neuerungen und Problemstellungen statt, die 

neben Univ.-Prof. Dr. Markus Achatz, Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M., Univ.-Prof. 

Dr. Walter Summersberger und Univ.-Prof. Dr. Michael 

Tumpel federführend von A. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner 

organisiert und moderiert wurden. Auch die Zuhörer hat-

ten dabei die Möglichkeit, durch Fragen oder Diskussi-

onsbeiträge an den spannenden Debatten aktiv teilzu-

nehmen.

Die Folien zu vergangenen Veranstaltungen stehen on-

line unter http://www.jku.at/steuerrecht zum Download 

zur Verfügung.

Ausblick

Im aktuellen Wintersemester stehen im 

Rahmen der Vortragsreihe „Steuerwissen-

schaften und Steuerpraxis in Linz“ Ver-

anstaltungen zu den Themen „Unterneh-

mensbewertung - Konsequenzen für die 

Steuerpraxis“ (14. 10. 2015), „Einlagenrück-

zahlung - Reform der Reform notwendig?“ 

(12. 11. 2015), „Aktuelles zum Ertragsteu-

errecht“ (9. 12. 2015) und „ktuelle Recht-

sprechung des VfGH, VwGH und BFG“ (27. 

1. 2016) auf dem Programm. Die Teilnahme 

an den Veranstaltungen ist kostenlos.

Die Vortragenden und der Moderator zu den 
Russland-Sanktionen
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Beiträge zum Themenschwerpunkt

DIE NEUE VERLUST- 
AUSGLEICHSBE-
SCHRÄNKUNG DES 
§ 23A ESTG

Mit dem Steuerreformgesetz 
2015/2016 (BGBl I 118/2015) er-
folgte die Einführung einer Ver-
lustausgleichbeschränkung für ka-
pitalistische Mitunternehmer mit 
beschränkter Haftung und fehlender 
ausgeprägter Mitunternehmerinitia-
tive in § 23a EStG. 

1. Einführung einer Verlustausgleichs-

beschränkung für kapitalistische 

Mitunternehmer mit beschränkter 

Haftung

Die neue Wartetastenregelung des 

§ 23a EStG idF StRefG 2015/16 gilt für 

Verluste von kapitalistischen Mitun-

ternehmern, die eingeschränkt haften 

und keine ausgeprägte Mitunterneh-

merinitiative entfalten.1 Ziel der Be-

stimmung ist es eine sofortige Ver-

lustberücksichtigung stärker an das 

Vorliegen einer echten unternehmeri-

schen Betätigung oder die Übernah-

me einer unbeschränkten Haftung zu 

koppeln:2 Werden einem sogenann-

ten „kapitalistischen Mitunterneh-

mer“ Verluste aus der Mitunterneh-

merschaft zugerechnet, und entsteht 

dadurch ein negatives Kapitalkonto 

oder erhöht sich dieses, können die 

Verluste nicht mehr horizontal oder 

vertikal ausgeglichen oder vorge-

tragen werden, sondern werden auf 

„Wartetaste“ gelegt und können erst 

mit künftigen Gewinnen aus dieser 

Beteiligung oder mit Einlagen ver-

rechnet werden.3

2. Anwendungsbereich des § 23a 

EStG

Nach der Judikatur des Verfassungs-

gerichtshofes zu § 23a EStG 1972 ist 

es zulässig Verluste, die ein Mitunter-

nehmer wirtschaftlich nicht tragen 

muss, lediglich in Form einer Warte-

tastenregelung zu berücksichtigen.4  

Nach § 23a Abs 1 EStG idF StRefG 

2015/16 kommt die Verlustausgleich-

beschränkung für kapitalistische Mit-

unternehmer mit beschränkter Haf-

tung nur für natürliche Personen zur 

Anwendung.5 Auf Körperschaften 

als Mitunternehmer ist § 23a EStG 

hingegen nicht anwendbar. Als „ka-

pitalistischer“ Mitunternehmer ist in 

§ 23a Abs 2 EStG ein Mitunternehmer 

definiert, der nicht oder nicht unbe-

schränkt persönlich haftet, ohne dass 

eine ausgeprägte Mitunternehmerin-

itiative vorliegt.6 § 23a EStG erfasst 

nur Beteiligungen als Mitunternehmer 

iSd § 23 Abs 2 EStG.7 Daraus ergibt 

sich, dass nur betriebliche Einkünfte 

iSd § 2 Abs 3 Z 1-3 EStG von der Ver-

lustausgleichsbeschränkung erfasst 

werden.8 Vermögensverwaltende Per-

sonengesellschaften werden hinge-

gen mangels betrieblicher Einkünfte 

Autor

Philipp Stanek ist Senior Consultant ei-

ner internationalen Steuerberatungs- und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
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nanzrecht der Universität Salzburg. Seine 
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und in der Besteuerung von Mitunterneh-

merschaften und Kapitalvermögen.

1 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16.
2 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16.
3 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16; Herzog/Lachmayr, Mayr/Lattner/Schlager 
(Hrsg), SWK-Spezial: Steuerreform 2015/16, 59; Stanek, Verluste kapitalistischer 
Mitunternehmer nach § 23a EStG, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 15.
4 VfGH 12.03.1994, B 1792/92; EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16.
5 Siehe dazu EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16; Herzog/Lachmayr, in Mayr/Lattner/
Schlager, SWK-Spezial, 59; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), 
Steuerreform 2015/2016, 3/24; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 16.
6 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18.
7 Vgl Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 

3/20; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 17.
8 S dazu Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 
2015/2016, 3/20; zu § 23a EStG 1972 zB Gassner, ÖStZ 1982, 259; Nolz, ÖStZ 
1982, 14.
9 Hayden, § 23a EStG neu – Verlustverrechnungsbremse bei kapitalistischen 
Mitunternehmern, taxlex 2015, 237; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner 
(Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/57; zu § 23a EStG 1972 zB VwGH 20.5.1987, 
86/13/0068; Schögl/Wiesner/Nolz/Kohler (Hrsg), Einkommensteuergesetz 
19729 § 23a Rz 9; Schubert/Pokorny/Schuch/Quantschnigg (Hrsg), Einkom-
mensteuerhandbuch2 § 23a Rz 4; Wiesner, Der Mitunternehmer mit beschränk-
ter Haftung, SWK 1983, 217; Gassner, ÖStZ 1982, 265.
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von § 23a EStG nicht erfasst.9 Auch 

Einzelunternehmer werden von § 23a 

EStG nicht erfasst, da diese sowohl 

Unternehmerinitiative entfalten, als 

auch jedenfalls unbeschränkt haften.

3. Die beschränkte Haftung des § 23a 

EStG

Als „kapitalistischer“ Mitunternehmer 

iSd § 23a Abs 2 EStG gilt ein Mitun-

ternehmer, der nicht oder nicht unbe-

schränkt persönlich haftet, ohne dass 

eine ausgeprägte Mitunternehmeri-

nitiative vorliegt.10 Nach § 23a EStG 

ist für die Beurteilung der Haftungs-

beschränkung einzig die Haftung ge-

genüber Dritten ausschlaggebend.11  

Wird der beschränkt haftende Mitun-

ternehmer aufgrund interner Regress-

vereinbarungen oder sonstiger Haf-

tungsübernahmen zur Einzahlung von 

weiteren Einlagen oder Nachschüssen 

verpflichtet oder wird er direkt von 

Dritten oder einem anderen Mitunter-

nehmer dazu „herangezogen“, gelten 

diese Zahlungen im Jahr ihrer Veraus-

gabung als nachträgliche Einlagen.12

Dem Anwendungsbereich des § 23a 

EStG wird typisierend der gesetzlich 

haftungsbeschränkte Kommanditist 

einer KG zugrunde gelegt.13 Ist dessen 

Einlage durch Verlustzuweisungen 

oder Entnahmen erschöpft, soll das 

Wartetastenregime des § 23a EStG 

greifen, es sei denn, der Kommandi-

tist entfaltet eine ausgeprägte Mit-

unternehmerinitiative (s dazu gleich 

unten). Im Sinne eines beweglichen 

Systems, können Haftungsbeschrän-

kungen der Höhe nach damit durch 

ein besonders stark ausgeprägtes Un-

ternehmerrisiko ausgeglichen werden 

kann.14

4. Die beschränkte Haftung der ein-

zelnen Personengesellschaftstypen

• Die Offene Gesellschaft (OG): Die 

Gesellschafter einer OG haften gem 

§ 128 UGB für sämtliche Verbindlich-

keiten der Gesellschaft – auch für sol-

che aufgrund gesetzlicher Schuldver-

hältnisse wie zB Delikt – unmittelbar 

und unbeschränkt.15 Da die Haftung 

des Gesellschafters der OG aufgrund 

zwingender gesetzlicher Normen 

nicht eingeschränkt werden kann, ist 

allgemein davon auszugehen, dass 

die Beteiligung an einer OG vom An-

wendungsbereich des § 23a EStG 

nicht erfasst ist.16

• Die Kommanditgesellschaft (KG): 

Leistet der Kommanditist seine be-

dungene Einlage, entfällt gem § 171 

Abs 1 HS 2 UGB insoweit die Möglich-

keit ihn in Anspruch zu nehmen. Ist 

die Haftungseinlage des Kommandi-

tisten durch Verlustzuweisungen oder 

>

Entnahmen erschöpft, beginnt das 

Wartetastenregime des § 23a EStG 

– aufgrund der gesetzlich beschränk-

ten Haftung – zu greifen, es sei denn, 

der Kommanditist entfaltet eine aus-

geprägte Mitunternehmerinitiative.17 

Der Komplementär der KG haftet gem 

§ 161 UGB gegenüber den Gläubigern 

der Gesellschaft unbeschränkt.18 § 23a 

EStG kommt daher unabhängig von 

der Mitunternehmerinitiative nicht zur 

Anwendung.19

• Die atypische stille Gesellschaft: 

Der atypisch stille Gesellschafter tritt 

Dritten gegenüber überhaupt nicht 

in Erscheinung und haftet diesen ge-

genüber daher auch nicht.20 Er riskiert 

auch im Innenverhältnis idR nur sei-

ne stille Einlage. Ist die Einlage des 

atypisch stillen Gesellschafters durch 

Verlustzuweisungen oder Entnahmen 

erschöpft, fallen nachfolgende Ver-

luste – aufgrund der im Regelfall nicht 

gegebenen Haftung gegenüber Drit-

ten – unter das Wartetastenregime 

des § 23a EStG, es sei denn, der Kom-

manditist entfaltet eine ausgeprägte 

Mitunternehmerinitiative.

• Die Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts (GesbR): Mit dem GesbR-Re-

formgesetz (BGBl I 83/2014) wurde 

die Haftung der Gesellschafter der 

GesbR ab dem 1.1.2015 neu geregelt: 

§ 1199 ABGB idF GesbR-RefG nor-

miert die von der hM bereits bisher 

10 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 17.
11 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16.
12 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, 
SWK-Spezial, 63; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerre-
form 2015/2016, 3/29.
13 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 17; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 18; dieser 
lag auch bereits dem § 23a EStG 1972 zugrunde s dazu Gassner, ÖStZ 1982, 
260; Nolz, ÖStZ 1982, 14.
14 Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 
3/27; iE auch Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 59, 
die auch davon ausgehen, dass eine ausgeprägte Mitunternehmerinitiative die 

Wartetastenregelung trotz Haftungsbeschränkung ausschließt.
15 Koppensteiner/Auer in Straube, UGB § 128 Rz 8 f; Jabornegg in Jabornegg 
(Hrsg), UGB § 128 Rz 30.
16 Vgl dazu Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 
2015/2016, 3/29.
17 Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 
3/29; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 60.
18 Koppensteiner/Auer in Straube, UGB § 161 Rz 10.
19 Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 
3/29; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 60.
20 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 17; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner 
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angenommene Solidarhaftung nun-

mehr gesetzlich.21 Abhängig von der 

Ausgestaltung der GesbR als Außen- 

oder reine Innengesellschaft und den 

Haftungsvereinbarung gegenüber 

Dritten, kann der § 23a EStG aber 

auch bei der GesbR – abhängig von 

einer ausgeprägten Mitunternehmeri-

nitiative   zur Anwendung kommen. 

5. Die ausgeprägte Mitunternehmeri-

nitiative des § 23a EStG

Ein Gesellschafter wird nur dann als 

kapitalistischer Mitunternehmer gese-

hen, wenn er neben der beschränkten 

Haftung keine „ausgeprägte Mitunter-

nehmerinitiative“ entfaltet.22 Als „aus-

geprägt“ ist eine Mitunternehmerin-

itiative anzusehen, die deutlich über 

die bloße Wahrnehmung von Kontroll-

rechten hinausgeht und in einer akti-

ven unternehmerischen Mitarbeit be-

steht.23 Notwendig ist somit eine auf 

Dauer angelegte kontinuierliche Parti-

zipation an der Unternehmensführung 

in einer nicht bloß Kontrollbefugnisse 

wahrnehmenden Funktion.24

Von einer ausprägten Mitunternehmer- 

initiative ist daher auszugehen wenn,25

• der nicht oder beschränkt haften-

de Mitunternehmer die laufende Ge-

schäftsführung der Mitunternehmer-

schaft besorgt. 

• die Gesellschaftereinlage nicht in 

Geld, sondern in der Erbringung von 

Arbeitsleistungen, die eine ausge-

prägte Mitunternehmerinitiative be-

gründen, bestehen.

• ein Kommanditist gleichzeitig Ge-

schäftsführer der Komplementär 

GmbH einer GmbH & Co KG ist und als 

solcher die Geschäfte der KG führt.

Daneben sind aber weitere Formen 

der Mitunternehmerinitiative denk-

bar, wie etwa die Wahrnehmung einer 

Prokura durch den gem § 164 UGB 

von der Geschäftsführung ausge-

schlossenen Kommanditisten.26 Dies 

gilt grundsätzlich unabhängig von 

der sozialversicherungsrechtlichen 

und arbeitsrechtlichen Einstufung der 

Tätigkeit, wobei einer Versicherungs-

pflicht nach ASVG oder GSVG jeden-

falls Indizcharakter für das Vorliegen 

einer ausgeprägten Mitunternehmeri-

nitiative zukommt.27

Von keiner ausprägten Mitunterneh-

merinitiative ist hingegen auszugehen 

wenn,28

• der nicht oder beschränkt haften-

de Mitunternehmer bloß sporadisch 

an strategischen Besprechungen und 

unternehmensinternen Sitzungen teil-

nimmt oder an der Geschäftsführung 

in bloßen Ausnahmefällen oder bei 

außerordentlichen Geschäften mit-

wirkt.

• die Tätigkeit dem eigenständigen 

Betrieb des Mitunternehmers zuzu-

rechnen ist und daher nicht unter 

die Zurechnungsregel des § 23 Z 2 

EStG fällt: zB   auch umfangreiche   

Beratungstätigkeiten eines Kom-

manditisten aus seiner einzelunter-

nehmerischen Tätigkeit als Unterneh-

mensberater.

>

>

(Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/29.
21 Siehe dazu Slezak, Zur Novelle der Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem 
GesbR-Reformgesetz, Zak 2014, 405; Fritz/Potyka, GesbR-Reform - Auswirkun-
gen auf bestehende Gesellschaften, RdW 2015, 72.
22 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, 
SWK-Spezial, 60; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerre-
form 2015/2016, 3/30; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 22.
23 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16.
24 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 22.
25 S dazu EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/
Schlager, SWK-Spezial, 60; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), 

Steuerreform 2015/2016, 3/31.
26 Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 60; Massoner/Ste-
faner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/31.
 Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 60; Massoner/Stefa-
ner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/31.
27 Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 60; EB RV 684 
BlgNR XXV.GP 16.
28 S dazu EB RV 684 BlgNR XXV.GP 16; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schla-
ger, SWK-Spezial, 60; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerre-
form 2015/2016, 3/31; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 23.
29 S dazu Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 59; Massoner/
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6. Beschränkung der Verlustverrech-

nung

Entsteht durch die Zuweisung von 

Verlusten ein negatives Kapitalkonto, 

oder wird ein solches weiter erhöht, 

beschränkt § 23a EStG die Verrech-

nung dieser Verlustanteile aus der 

Beteiligung an der Mitunternehmer-

schaft mit anderen Einkünften und 

versagt den Verlustvortrag iSd § 18 

Abs 6 EStG in spätere Besteuerungs-

zeiträume.29

Das Verlustzuweisungspotenzial rich-

tet sich nach dem Stand des steu-

erlichen Kapitalkontos, das sich bei 

Mitunternehmerschaften des Unter-

nehmensrechts aus dem starren Ein-

lagekonto und den variablen Verrech-

nungskonten zusammensetzt.30 Bei 

nachträglichem Gesellschafterbeitritt 

zählen auch die Ergebnisse der Er-

gänzungsbilanzen zum steuerlichen 

Kapitalkonto.31 Allfälliges Sonderbe-

triebsvermögen ist hingegen nicht Teil 

des steuerlichen Kapitalkontos, weil 

dieses die Haftung des Mitunterneh-

mers nicht erweitert, da der Mitunter-

nehmer mit diesen Wirtschaftsgütern 

Dritten gegenüber nicht haftet.32

Sonderbetriebseinnahmen erhöhen 

zwar den Gewinnanteil, gelten aber 

im Vereinnahmungszeitpunkt ohne-

hin als entnommen und wirken sich 

damit auf das steuerliche Kapitalkon-

to nicht aus.33 Dies erfordert konse-

quenterweise auch das Außeracht-

lassen von damit in Zusammenhang 

stehenden Aufwendungen wie zB 

AfA, Teilwertabschreibungen oder Fi-

nanzierungskosten. Gleiches gilt für 

Tätigkeitsvergütungen und Zinsen für 

Gesellschafterdarlehen.34 Entnahmen 

und Einlagen sind nur in jenem Um-

fang zu berücksichtigen, in dem sie 

das Gesellschaftsvermögen betreffen. 

Auch die tatsächliche Haftungsinan-

spruchnahme gilt dabei als Einlage.35 

7. Die Verrechnung von Wartetasten-

verlusten des § 23a EStG

Verluste des kapitalistischen Mitun-

ternehmers, die im Jahr ihrer Entste-

hung von § 23a EStG erfasst wurden, 

werden zu sogenannten Wartetasten-

verlusten.36 Diese können gem § 23a 

Abs 4 Z 1 EStG nur mit

• künftigen laufenden Gewinnanteilen 

aus derselben Mitunternehmerschaft 

und 

• Übergangs- und Veräußerungsge-

winnen iSd § 24 EStG aus derselben 

Mitunternehmerschaft verrechnet 

werden.37 

Oder sie werden gem § 23a Abs 4 Z 

2 EStG in Höhe der in späteren Jah-

ren geleisteten Einlagen zu voll aus-

gleichs- und vortragsfähigen Verlus-

ten, und zwar auch dann, wenn im 

selben Jahr weitere Verluste aus die-

ser Mitunternehmerschaft auf Warte-

taste kommen.38 Fallen die Einlagen in 

das gleiche Wirtschaftsjahr wie lau-

fende Gewinne, werden diese – auf-

grund einer fehlenden gesetzlichen 

Verrechnungsreihenfolge – vorrangig 

mit den Wartetastenverlusten ver-

rechnet.39

Nur vorübergehende Einlagen (vor 

allem kurz vor dem Schluss des 

>
Wirtschaftsjahres) sind – soweit sie 

danach in engem zeitlichem Zusam-

menhang wieder entnommen werden 

– zwar kapitalkontoerhöhend, bewir-

ken allerdings keine Ausgleichs- oder 

Vortragsfähigkeit von Wartetasten-

verlusten.40

8. Verrechnung bei Wegfall der 

Stellung als kapitalistischer Mitunter-

nehmer

Wechselt ein bisher beschränkt haf-

tender kapitalistischer Mitunterneh-

mer in die Rechtsstellung eines un-

beschränkt haftenden Gesellschafters 

(zB von der Stellung einer Komman-

ditisten in die eines Komplementärs), 

werden sämtliche Verluste auf der 

Wartetaste dieser Beteiligung ab 

dem Veranlagungsjahr des Wechsels 

ausgleichs- und vortragsfähig.41 Dies 

ist systematisch konsequent, da der 

Komplementär gem § 130 UGB auch 

für die Altschulden der Gesellschaft 

unbeschränkt haftet und es somit zu 

einer rückwirkenden unbeschränkten 

Haftung für diese Besteuerungszeit-

räume kommt.42

Gründet sich der Wechsel der Stel-

lung von einem kapitalistischen Mit-

unternehmer zu einem nicht der 

Regelung des § 23a EStG unterliegen-

den Mitunternehmer lediglich darauf, 

dass der Mitunternehmer seine Mit-

unternehmerinitiative erhöht hat, löst 

dies hingegen keine Verrechenbarkeit 

der Wartetastenverluste aus.43 Ledig-

lich die ab diesem Zeitpunkt neu ent-

stehenden Verluste unterliegen nicht 

mehr der eingeschränkten Verlustver-

Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/34; Stanek, 
ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 23.
30 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner 
(Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/35.
31 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, 
SWK-Spezial, 61.
32 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, 
SWK-Spezial, 61.
33 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner 
(Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/43.
34 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18.

35 ZB Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 25 mwN der Literatur.
36 Vgl Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 
2015/2016, 3/35; zur Systematik siehe zB Gassner, ÖStZ 1982, 261; Quantsch-
nigg, ÖStZ 1987, 144.
37 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, 
SWK-Spezial, 62; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerre-
form 2015/2016, 3/38; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 25.
38 S dazu Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 62; Masso-
ner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/38.
39 So Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 62; Massoner/
Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/44; Stanek, 
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rechnung des § 23a EStG.44

Hat der Mitunternehmer keine Nach-

schusspflicht, entsteht im Falle der 

Liquidation oder Veräußerung der 

Mitunternehmerschaft gem § 24 EStG 

ein Veräußerungsgewinn in Höhe des 

negativen Kapitalkontos.45 Ist der Ge-

samtgewinn geringer als der noch of-

fene Wartetastenverlust, kann dieser 

mE – analog zur Regelung des § 2 Abs 

2a EStG – mit den übrigen Einkünften 

ausgeglichen werden kann.46

9. Inkrafttreten

Das steuerliche Kapitalkonto ist bei 

kapitalistischen Mitunternehmern 

gem § 124b Z 290 EStG erstmalig 

zum Schluss des ersten nach dem 

31.12.2015 beginnenden Wirtschafts-

jahres (somit bei Regelwirtschaftsjah-

ren mit der Veranlagung 2016) nach 

§ 23a EStG zu ermitteln.47

10. Zusammenfassung

Die Bestimmung des § 23a EStG sieht 

eine Verlustausgleichsbeschränkung 

für sogenannte „kapitalistische Mitun-

ternehmer“ vor. Erfasst werden davon 

natürliche Personen die nur einge-

schränkt haften und keine ausgepräg-

te Mitunternehmerinitiative entfalten, 

wenn bei ihnen durch Verlustzuwei-

sungen ein negatives Kapitalkonto 

entsteht oder sich erhöht. Eine aus-

geprägte Mintunternehmerinitiative 

kann jedoch eine beschränkte Haftung 

aufwiegen. Soweit zugewiesene Ver-

lustanteile nicht durch ein positives 

Kapitalkonto gedeckt sind, werden sie 

nicht mehr horizontal oder vertikal aus-

geglichen oder vorgetragen, sondern 

auf Wartetaste gelegt und können erst 

mit künftigen Gewinnen aus dieser Be-

teiligung ausgeglichen oder mit Einla-

gen verrechnet werden. Wechselt der 

beschränkt haftende kapitalistische 

Mitunternehmer in die Rechtsstellung 

eines unbeschränkt haftenden Gesell-

schafters, werden sämtliche Verluste 

auf der Wartetaste dieser Beteiligung 

ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 26.
40 So ausdrücklich die EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18 mit Verweis auf die Recht-
sprechung des VwGH 24.6.2010, 2007/15/0261 zu § 11a EStG; siehe dazu auch 
Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/47; 
Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 26; siehe ausführlich dazu Hayden, taxlex 
2015, 238 f mwN.
41 Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 
3/48; Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 63.
42 Ausführlich dazu Herzog/Lachmayr in Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 
63; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 
3/48; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 26.

43 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18; Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner 
(Hrsg), Steuerreform 2015/2016, 3/49.
44 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 18.
45 VwGH 28.10.2009, 2006/15/0126; VwGH 16.12.1999, 95/15/0027.
46 Ausführlich dazu Massoner/Stefaner in Marschner/Stefaner (Hrsg), Steuer-
reform 2015/2016, 3/54 und 3/50; Stanek, ÖStZ-Spezial StRef 2015/16, 27; iE 
offen aber grundsätzlich diese Argumentation aufzeigend Herzog/Lachmayr in 
Mayr/Lattner/Schlager, SWK-Spezial, 64.
47 EB RV 684 BlgNR XXV.GP 17.

ab dem Veranlagungsjahr des Wech-

sels ausgleichs- und vortragsfähig. 

Erhöht der Mitunternehmer hingegen 

nur seine Mitunternehmerinitiative, 

löst dies keine Verrechenbarkeit der 

Wartetastenverluste aus. Lediglich die 

ab diesem Zeitpunkt neu entstehen-

den Verluste unterliegen nicht mehr 

der eingeschränkten Verlustverrech-

nung des § 23a EStG.
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STEUERREFORM 
2015/2016 – KontRegG 
UND KAPITALZUFLUSS-
MELDEPFLICHT

Im Zuge der Steuerreform 2015/2016 
hat das österreichische Bankgeheim-
nis wesentliche Einschränkungen 
erfahren, wobei insbesondere die 
durch das KontRegG geschaffene 
Durchbrechungsmöglichkeit im in-
nerstaatlichen Abgabenverfahren 
kontrovers diskutiert wurde. Zudem 
wurde unter anderem auch eine Mel-
depflicht von Kapitalzuflüssen auf 
inländischen Konten bzw Depots 
iZm den Steuerabkommen AT-CH 
und AT-FL im Kapitalabfluss-Melde-
gesetz verankert. 

Einführung eines zentralen Konten-
registers

Eine Durchbrechung des Bankge-

heimnisses war zwar auch schon bis-

her unter gewissen Voraussetzungen 

vorgesehen, doch gestaltete sich vor 

allem die Abfrage von Kontostamm-

daten als äußerst schwerfällig und 

langwierig, da eine solche lediglich 

bei den einzelnen Kreditinstituten 

bzw den zentralen Fachverbände 

des Banken- und Sparkassensektors 

möglich war. Im Zuge der Steuerre-

form 2015/2016 wurde nunmehr ein 

zentrales Kontenregister geschaf-

fen. Die  Kreditinstitute sind dabei 

verpflichtet, laufend elektronisch 

(beginnend rückwirkend mit Stand 

1.3.2015) Kontostammdaten über 

Konten im Einlagengeschäft, Giro-

geschäft und Bauspargeschäft sowie 

Depots im Depotgeschäft von natür-

lichen und juristischen Personen an 

das BMF zu übermitteln, welches das 

Kontenregister für das gesamte Bun-

desgebiet zu führen hat. 

Auskünfte aus dem Kontenregister 

(Kontenregistereinsicht) sind den 

Staatsanwaltschaften und Straf-

gerichten für strafrechtliche Zwe-

cke, Finanzstrafbehörden und dem 

Bundesfinanzgericht für finanz-

strafrechtliche Zwecke sowie Ab-

gabenbehörden des Bundes und 

dem Bundesfinanzgericht – sofern 

im Interesse der Abgabenerhebung 

zweckmäßig und angemessen - für 

abgabenrechtliche Zwecke zu er-

teilen (§ 4 Abs 1 KontRegG). Bei 

einer Kontenregistereinsicht ist zu 

beachten, dass als Suchbegriffe 

nur konkrete Personen oder Kon-

ten in Betracht kommen und jede 

Abfrage zu protokollieren ist, um 

eine Zuordnung zu einem bestimm-

ten Organwalter zu ermöglichen 

(§ 4 Abs 2 und 3 KontRegG). Die 

Protokollaufzeichnungen sind zehn 

Jahren aufzubewahren und einer 

Prüfung durch den Rechtsschutzbe-

auftragten zugänglich. Zudem hat 

der Abgabepflichtige selbst nicht 

Autor

Dr. Alexander Lehner ist Berufsanwärter 

in einer international tätigen Steuerbe-

ratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft in Linz. Für dich kritische Durchsicht 

des Manuskriptes und die wertvollen Anre-

gungen bedankt sich der Autor herzlich bei 

Mag. Rainer Brandl und Mag. Andrea Salfer.



27

Beiträge zum Themenschwerpunkt

nur das Recht zu erfahren, welche 

seiner Daten in das Kontenregister 

aufgenommen wurden (Abfrage er-

folgt über FinanzOnline) sondern ist 

dieser auch über eine durchgeführte 

Kontenregistereinsicht – allerdings 

nach dem Wortlaut des § 4 Abs 6 

KontRegG nur bei Einsicht der Abga-

benbehörde – zu informieren.

Spezielle Anforderungen sind in Hin-

blick auf Verfahren zur Veranlagung 

der Einkommensteuer, Körperschaft-

steuer und der Umsatzsteuer vorge-

sehen. Eine diesbezügliche Anfrage 

zur Einsicht ist nämlich nur dann zu-

lässig, wenn die Behörde Bedenken 

gegen die Richtigkeit der Abgaben-

erklärung hat, ein Ermittlungsverfah-

ren nach § 161 Abs 2 BAO einleitet 

und dem Abgabepflichtigen Gele-

genheit zur Stellungnahme gibt (eine 

diesbezügliche Würdigung ist vorzu-

nehmen und aktenkundig zu machen; 

§ 4 Abs 5 KontRegG). 

Auskunftsverpflichtung betreffend 
„innerer Daten“ im innerstaatlichen 
Abgabenverfahren

Während im innerstaatlichen Ab-

gabenverfahren Bankauskünfte 

über den konkreten Inhalt einer Ge-

schäftsbeziehung zu einer Bank bis-

her lediglich im gerichtlichen bzw 

verwaltungsbehördlichen (Finanz-)

Strafverfahren erlangt werden konn-

ten, wird der Abgabenbehörde nun-

mehr auch ein Auskunftsrecht hin-

sichtlich der sogenannten inneren 

Daten eingeräumt (Konteneinschau). 

Damit ist eine Durchbrechung des 

Bankgeheimnisses künftig auch im 

innerstaatlichen Abgabenverfahren 

(ohne strafrechtlichen Verdacht) 

auch in Bezug auf Informationen hin-

sichtlich Art, Umfang und Inhalt der 

Geschäftsbeziehung möglich. Die 

Konteneinschau ist an strenge mate-

rielle und formelle Voraussetzungen 

geknüpft und nur zulässig, wenn be-

gründete Zweifel an der Richtigkeit 

der Angaben des Abgabepflichti-

gen bestehen, zu erwarten ist, dass 

diese Zweifel durch die Einschau 

aufgeklärt werden können und zu-

dem der Zweck der Ermittlung nicht 

außer Verhältnis zum Geheimhal-

tungsinteresse des Betroffenen steht 

(§ 8 Abs 1 KontRegG). Zudem be-

dürfen derartige Auskunftsverlangen 

der Schriftform, sind vom Leiter der 

Abgabenbehörde zu unterfertigen 

und samt ihre Begründung im Abga-

benakt zu dokumentieren (§ 8 Abs 2 

KontRegG). In Hinblick auf Verfahren 

zur Veranlagung der Einkommen-, 

Körperschaft- und Umsatzsteuer ist 

eine Konteneinschau gleich der Kon-

tenregistereinsicht nur dann zulässig, >
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wenn die Behörde Bedenken gegen 

die Richtigkeit der Abgabenerklä-

rung hat, ein Ermittlungsverfahren 

nach § 161 Abs 2 BAO einleitet und 

dem Abgabepflichtigen Gelegenheit 

zur Stellungnahme gibt (eine dies-

bezügliche Würdigung ist vorzuneh-

men und aktenkundig zu machen; 

§ 8 Abs 3 KontRegG).

Während die Regierungsvorlage le-

diglich eine Überprüfungsmöglich-

keit der Konteneinschau durch den 

ebenfalls im Zuge der Steuerreform 

2015/2016 eingerichteten Rechts-

schutzbeauftragten hinsichtlich des 

Vorliegens der formellen Vorausset-

zungen (einschließlich der Schlüs-

sigkeit der Begründung) vorsah, ist 

aus Rechtschutzüberlegungen die 

Konteneinschau nunmehr an eine 

richterliche Bewilligung geknüpft 

(§ 9 KontRegG). Das Gericht (ein Ein-

zelrichter des BFG) hat dabei nicht 

nur die formellen Voraussetzungen 

sondern auch die Erforderlichkeit 

der Einschau zu prüfen. Gegen diese 

Bewilligung steht binnen Monatsfrist 

(§ 245 BAO) ein Rekurs an einen Se-

nat des Bundesfinanzgerichtes of-

fen (§ 288 BAO ist dabei sinngemäß 

anzuwenden). Eine aufschiebende 

Wirkung ist dabei nicht vorgesehen 

(254 BAO). Wird die Unzulässigkeit 

der Einschau festgestellt, unterlie-

gen die gewonnenen Informationen 

im geführten Abgabenverfahren ei-

nem Beweisverwertungsverbot.

Kapitalzufluss-Meldeverpflichtung

Aufgrund einer ausländischen be-

hördlichen Meldung wurde der ös-

terreichischen Finanzverwaltung 

bekannt, dass ein nicht unwesentli-

cher Teil der sogenannten „Abschlei-

cher“ – diese haben die ihnen durch 

die Steuerabkommen AT-CH bzw 

AT-FL eröffnete Sanierungsmöglich-

keit von inkriminierten Vermögens-

werten nicht genutzt sondern diese 

in andere Länder geschafft – sein 

Vermögen nach Österreich „heim-

holte“ und dabei vom inländischen 

Bankgeheimnis geschützt war. Um 

diese „Abschleicher“ auszuforschen, 

richtete Österreich eine sogenannte 

Gruppenanfrage an die Schweiz. Die-

se wurde jedoch unter Berufung auf 

ein Schweizer Gesetz, welches der-

artige Anfragen nur rückwirkend ab 

Februar 2013 erlaubt, abgelehnt und 

keinerlei Auskunft erteilt. Aufgrund 

dessen hat der österreichische Ge-

setzgeber durch das Bundesgesetz 

über die Meldepflicht von Kapital-

abflüssen und von Kapitalzuflüssen 

nunmehr eine zielgerichtete Kapital-

zufluss-Meldeverpflichtung vorgese-

hen.

Demnach sind österreichische Ban-

ken verpflichtet, Kapitalzuflüsse von 

mindestens EUR 50.000,00 aus der 

Schweiz (im Zeitraum von 1.7.2011 

bis 31.12.2012) und aus Liechten-

stein (im Zeitraum von 1.1.2012 bis 

31.12.2013) bis spätestens 31.12.2016 

unter Bekanntgabe der Identität 

des Konto- oder Depotinhabers 

an das BMF zu melden (§§ 6 f Ka-

pitalabfluss-Meldegesetz). Ähnlich 

zu den Steuerabkommen mit der 

Schweiz und Liechtenstein steht 

den Steuerpflichtigen gem § 8 Ka-

pitalabfluss-Meldegesetz jedoch die 

Möglichkeit offen, eine anonyme 

Einmalzahlung mit Abgeltungs- und 

Amnestiewirkung in Höhe von pau-

schalen 38 % der meldepflichtigen 

Vermögenswerte zu wählen. Auf 

diese Weise kann die Verpflichtung 

der Meldung durch das Kreditins-

titut vermieden werden, sofern die 

Einmalzahlung vollständig entrich-

tet wird. Eine Mitteilung des Konto- 

oder Depotinhabers gegenüber sei-

ner Bank, dass er diese Möglichkeit 

in Anspruch nehmen möchte, hat bis 

spätestens 31.3.2016 schriftlich und 

unwiderruflich zu erfolgen. Zu be-

achten ist in diesem Zusammenhang 

jedoch, dass eine solche Einmal-

zahlung dann keine (vollständige) 

Abgeltungs- und Amnestiewirkung 

entfaltet, wenn die Vermögenswer-

te aus geldwäsche-inkriminiertem 

Vermögen herrühren oder bereits 

abgabenrechtliche Ermittlungen 

geführt und diesbezügliche Verfol-

gungshandlungen gesetzt worden 

sind, bevor der Steuerpflichtige dem 

Kreditinstitut die Inanspruchnahme 

der Einmalzahlung mitgeteilt hat. 

Gleiches gilt, wenn das Finanzamt 

>
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bereits konkrete Hinweise auf nicht 

versteuerte Vermögenswerte hatte 

und dies dem Verfügungsberech-

tigten bekannt war. Zudem ist zu 

bedenken, dass Sanierungslücken 

bestehen können, wenn die in der 

Vergangenheit bestehenden unver-

steuerten Vermögenswerte höher als 

die nunmehr der Einmalzahlung zu 

Grunde gelegten Vermögenszuflüsse 

bei der österreichischen Bank waren.

In Hinblick auf den doch sehr hohen 

Preis dieser „zweiten Chance“ soll-

te aus Sicht des Abgabepflichtigen 

jedenfalls auch die in § 10 Kapital-

abfluss-Meldegesetz vorgesehene 

weitere Möglichkeit einer Selbstan-

zeige in Betracht gezogen werden. 

Zwar ist unter Verweis auf § 29 Abs 

6 FinStrG auch in diesem Fall eine 

Abgabenerhöhung von bis zu 30 % 

der aus einer solchen Selbstanzeige 

resultierenden Abgabennachzah-

lung vorgesehen, doch wird die Ge-

samtbelastung in den Standardfällen 

jedenfalls deutlich unter jener der 

Einmalzahlung liegen. Um strafbe-

freiende Wirkung durch Selbstan-

zeige zu erlangen, hat nicht nur eine 

Entrichtung dieser Beträge zu erfol-

gen sondern müssen auch alle ande- >
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Weiterführende
Literatur zur Steuer- 
reform 2015/2016 
bzw zum Banken- 
paket:

• Brandl, Abgabenverfahrensrechtliche 

Mindeststandards für ein Kontenregister, 

SWK 2015, 761

• Brandl, Finanzstrafrechtliche Aspek-

te meldepflichtiger Kapitalzuflüsse – die 

zweite Chance, ZWF 5/2015 (in Druck)

• Reger, Steuerreformgesetz 2015/2016 – 

finanzstrafrechtliche Bestimmungen, ZWF 

2015, 176

• Lehner/Tea, Durchbrechung des Bank-

geheimnisses im Abgaben- und (Finanz-)

Strafverfahren, ZWF 2015, 185

• Flora, Das Kontenregister- und Konten-

einschaugesetz und die (finanz)strafrecht-

lichen Indikationen des „Bankenpakets“, 

ZWF 2015, 179

ren für eine wirksame Selbstanzeige 

vorgesehenen Voraussetzungen (vgl 

§ 29 FinStrG) erfüllt werden. Der 

Ausschlussgrund für wiederholte 

Selbstanzeigen kommt in diesen Fäl-

len jedoch nicht zur Anwendung.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass von 

solchen Kapitalzuflussmeldungen 

betroffene Konto- und Depotinha-

bern jedenfalls eine der beiden Mög-

lichkeiten in Anspruch nehmen soll-

ten, da anderenfalls eine Aufdeckung 

bisher nicht versteuerter Beträge zu 

>
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erwarten ist und neben Abgaben-

nachforderungen mit gravierenden 

finanzstrafrechtlichen Konsequenzen 

zu rechnen sein wird. Anzuraten ist 

zudem eine möglichst rasche Vorge-

hensweise, da im Gegensatz zu den 

beiden Steuerabkommen mit der 

Schweiz und Liechtenstein kein straf-

rechtliches Moratorium vorgesehen 

ist und folglich die bereits themati-

sierten Ausschlussgründe (Tatentde-

ckung, Verfolgungshandlung) bis zur 

Meldung an das Kreditinstitut von 

Relevanz sind.



32

Außenwirtschaftsrecht

27. ZOLLRECHTSTAG 
IN INNSBRUCK 

Zum mittlerweile 27. Mal fand heuer 

der Zollrechtstag des Europäischen 

Forums für Außenwirtschaft, Ver-

brauchsteuern und Zoll statt; dieses 

Mal in Innsbruck (11. und 12.6.2015). 

Die mit 300 Teilnehmern gut be-

suchte Tagung fand unter dem Ge-

neralthema „Unionszollkodex und 

geltendes EU-Recht im Rechtsver-

gleich“ statt. Der erste Tag war dem 

Unionszollkodex, dessen Übergangs-

regelungen und Durchführungsvor-

schriften, den Besonderen Verfahren 

und der UZK-Durchführungsverord-

nungen aus Sicht der IT, den Außen-

wirtschaftlichen Sanktionen, der Of-

fenlegungspflicht („Selbstanzeige“) 

sowie den Monitoringprozessen aus 

deutscher und schweizerischer Sicht 

gewidmet. In den Vorträgen wurde 

der aktuelle Stand der Umsetzung 

des UZK im Wege des Entwurfs ei-

nes delegierten Rechtsakts (dele-

gated act, UZK-DA) und eines im-

plementierenden (Durchführungs-)

Rechtsakts (implementing act, UZK-

IA) erörtert. Die Bedeutung und der 

Zeitdruck der zu schaffenden er-

gänzenden Rechtsakte ist dem Um-

stand geschuldet, dass der UZK ab 

1.5.2016 anwendbar sein wird; freilich 

mit entsprechenden Übergangsbe-

stimmungen vornehmlich wegen der 

IT-Umsetzung im Zusammenhang 

mit der zentralisierten Abwicklung. 

Diese Umsetzung sollte mit 2020 ab-

geschlossen sein. Auch wenn bei der 

Tagung noch der Juli 2015 genannt 

wurde, an dem beide Akte beschlos-

sen werden sollten, war dies mit 

27.8.2015 noch nicht erreicht; immer-

hin ist aber hinsichtlich des DA die 

Entwicklung im Rechtsetzungspro-

zess schon sehr weit fortgeschritten. 

Besonderen Raum wurde den jüngs-

ten Entwicklungen aufgrund zahlrei-

cher Sanktionsnormen gewidmet, ins-

besondere aus Sicht der Banken, wo 

unionsrechtliche, nationale und auch 

US-Vorschriften in den Compliance 

Prozess einzubeziehen sind. In der 

Folge wurde im Zusammenhang mit 

Compliance-Systemen auch die Ei-

genverantwortung der Unternehmen 

durch die Schaffung von internen 

Impressionen von der Tagung

>
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>
Kontrollsystemen sowie Arbeits- und 

Organisationsanweisungen betont.

Der zweite Tag war einem Rechtsver-

gleich des Verfahrens 42, der steu-

erbefreiten Einfuhr wegen einer an-

schließenden ig Lieferung, gewidmet. 

Aus österreichischer Sicht betonte 

Prof. Dr. Summersberger, dass das 

Bundesfinanzgericht mit Art 6 Abs 

3 UStG (Verfahren 42) überdurch-

schnittlich häufig befasst sei; er mein-

te, dass die Rechtsfigur des Fiskalver-

treters geeignet sei, unionsrechtliche 

Univ.-Prof. Dr. Walter 
Summersberger bei 
seinem Vortrag zum 
problembehafteten 
Verfahren 42

Verwerfungen zu beseitigen; das der-

zeitig Verfahren sei jedenfalls nicht 

alternativlos. In den Niederlanden 

sei in der Praxis das Verfahren 42 un-

bekannt; es wird vielmehr durch ein 

RC-System die Sicherung der Abga-

benschuld erreicht.

Mit einem Überblick über aktuelle 

Entwicklungen im EMCS-Verfahren 

sowie derzeitigen und geplanten 

Freihandelsabkommen endete die 

Konferenz.
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Lehrveranstaltungen im WS 2015

Lehrveranstaltungen im Rahmen des Diplomstudiums Rechtswissenschaften für das juristische Grundstudium 

DIPLOMSTUDIUM RECHTS-
WISSENSCHAFTEN

Vorlesung Steuerrecht (150.000)

Univ.-Prof. Dr. Markus Achatz 
Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M.
Univ.-Prof. Dr. Walter Summersberger
Mo, 12.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Di, 13.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, K 033C

Mi, 14.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 10

Mo, 19.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Di, 27.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

K 033C

Mi, 28.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 10

Repetitorium Steuerrecht (150.006)

Ass.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann, 
LL.M. MBA
Univ.-Ass. Dr. Thomas Bieber
Di, 10.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum

Mi, 11.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum 

Fr, 13.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum 

Mo, 16.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum 

Repetitorium Steuerrecht (150.013)

Univ.-Ass. Mag. Sebastian Tratlehner, 
BSc
Do, 14.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Fr, 15.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Mo, 18.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 16

Di, 19.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 16

Lehrveranstaltungen für den Studienschwerpunkt Öffentliches Wirtschaftsrecht 

Vorlesung Österreichische und euro-

päische Finanzverfassung (150.011) 

Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M.
Mo, 12.10.2015, 13:00 – 14:00 Uhr,

J 402B – Vorbesprechung  

Vorlesung Bilanzsteuerrecht (150.025)

Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. 
Mo, 19.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, 

Petrinum 

Di, 20.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, 

Petrinum 

Mi, 21.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum

Di, 03.11.2015, 15:30 – 17:00 Uhr, HS 

10 – Klausur

Vorlesung European Tax Law 

(150.002)

Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. 
Di, 17.11.2015, 13:45 – 18:45 Uhr, HS 6/

MT 127

Mi, 18.11.2015, 13:45 – 18:45 Uhr, K 

001A/HS 5

Fr, 04.12.2015, 15:30 – 17:00 Uhr, HS 

10 – Klausur 

Mi, 20.01.2016, 17:15 – 18:45, HS 7 – 

Nachklausur

Vorlesung Internationales Steuerrecht 

(150.001)

Univ.-Lektorin Dr. Vanessa Englmair
Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M.

Mo, 23.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

T 406

Di, 24.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

BA 9907

Mi, 25.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

K 009D

Mo, 30.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

T 406

Di, 01.12.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, T 406

Do, 03.12.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Do, 17.12.2015, 15:30 – 17:00 Uhr,

HS 2 – Klausur

Univ.-Prof. Dr. 

Markus Achatz

Univ.-Ass. Mag.

Maria Theresa Angerer-

Mittermüller

Univ.-Prof. DDr.

Georg Kofler, LL.M.
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Lehrveranstaltungen für den Studienschwerpunkt Umweltrecht

Vorlesung Umweltsteuern (150.026)

Univ.-Ass. Dr. Thomas Bieber
Mo, 16.11.2015, 08:30 – 13:45 Uhr, 

Petrinum 

Mi, 18.11.2015, 08:30 – 13:45 Uhr,

Petrinum

Fr, 27.11.2015, 15:30 – 16:30 Uhr, HS 15 

– Klausur 

Di, 12.01.2016, 15:30 – 16:30 Uhr, HS 7 

– Nachklausur 

Lehrveranstaltungen für den Studienschwerpunkt Unternehmensrecht

Vorlesung Konzernsteuerrecht 

(150.027)

Ass.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann, 
LL.M. MBA
Di, 10.11.2015, 10:15 – 15:15 Uhr,

Petrinum 

Mi, 11.11.2015, 08:30 – 13:45 Uhr,

Petrinum 

Do, 10.12.2015, 15:30 – 17:00 Uhr, HS 

2 – Klausur

Vorlesung Bilanzsteuerrecht (150.025)

Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. 
Mo, 19.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, 

Petrinum 

Lehrveranstaltungen für DiplomandInnen / DissertantInnen

Seminar Abgabenrecht für Diploman-

dInnen/DissertantInnen (150.010) 

Univ.-Prof. Dr. Markus Achatz
Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M.

Ass.-Prof. Dr.

Sebastian Bergmann, LL.M.

Univ.-Prof. Dr.

Michael Tumpel
Univ.-Ass. Mag.

Gustav Wurm

Di, 20.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, 

Petrinum 

Mi, 21.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, Pe-

trinum

Di, 03.11.2015, 15:30 – 17:00 Uhr, HS 

10 – Klausur

Dr. Harald Moshammer 

Mo, 12.10.2015, 14:00 – 15:00 Uhr, J 

402B – Vorbesprechung 
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Lehrveranstaltungen im Rahmen des Diplomstudiums Rechtswissenschaften für das juristische Grundstudium 

BACHELOR- UND DIPLOM-
STUDIUM WIRTSCHAFTS-
WISSENSCHAFTEN

Kurs Umsatzsteuer und Verkehrsteu-

ern (Einstiegskurs) (251.008) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner 
Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel 
wöchentlich: Di, 12:00 – 15:15 Uhr

Kurs Einkommensteuer und Körper-

schaftsteuer (251.016)

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner 
wöchentlich: Di, 12:00 – 15:15 Uhr

Kurs Methoden der betriebswirt-

schaftlichen Steuerlehre (251.023) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner
wöchentlich: Mi, 08:30 – 11:45 Uhr

Intensivierungskurs Steuerliche Ge-

winnermittlung (251.015) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner  
Univ.-Lektor Dr. Jörg Jenatschek
14-tägig: Mo, 08:30 – 12:45 Uhr

Kurs Unternehmensbesteuerung und 

Umgründungen (251.034) 

Univ.-Ass. MMag. Peter Bräumann
Univ.-Ass. Mag. Gustav Wurm 
wöchentlich: Do, 15:30 – 18:45 Uhr

Seminar Betriebswirtschaftliche Steu-

erlehre (251.025)

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner 
Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner  
(nicht für Bachelorarbeiten) >
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Univ.-Lektorin Dr.

Vanessa E. Englmair, LL.M.
Univ.-Lektor Prof. MMag. Dr. 

Werner Haslehner, LL.M. 

>
Seminar Betriebswirtschaftliche Steu-

erlehre (251.999) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner 
Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner 
(nur für Bachelorarbeiten)

Termine nach Vereinbarung

Seminar Diplomandenseminar 

(251.100) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner 
Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel
Vorbesprechung – weitere Termine 

nach Vereinbarung

Seminar Doktoratsseminar (251.101)

Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel 
Vorbesprechung – weitere Termine 

nach Vereinbarung

Kurs Unternehmensbesteuerung 

(251.024) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner
wöchentlich: Mo, 12:00 – 13:30 Uhr

Kurs Unternehmensbesteuerung 

(251.028) 

Robert Jahn, LL.B.
Block

Kurs Unternehmensbesteuerung 

(251.033) 

Univ.-Lektor Dr. Harald Moshammer, 
LL.M. 
MUSSS, Open Content WS 1

BACHELORSTUDIUM
WIRTSCHAFTSRECHT

Vorlesung Steuerrecht (150.000)

Univ.-Prof. Dr. Markus Achatz 
Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M.
Univ.-Prof. Dr. Walter Summersberger
Mo, 12.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Di, 13.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, K 033C

Mi, 14.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 10

Mo, 19.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Di, 27.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, K 033C

Mi, 28.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 10

Repetitorium Steuerrecht (150.006)

Ass.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann, 
LL.M. MBA
Univ.-Ass. Dr. Thomas Bieber
Di, 10.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum

Mi, 11.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum 

Fr, 13.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum 

Mo, 16.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, 

Petrinum 

Repetitorium Steuerrecht (150.013)

Univ.-Ass. Mag. Sebastian Tratlehner, 
BSc
Do, 14.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Fre, 15.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Mo, 18.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 16

Di, 19.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 16

Univ.-Ass. Dr.

Thomas Bieber

Kurs Unternehmensbesteuerung 

(251.036)

Univ.-Lektor Dr. Harald Moshammer, 
LL.M. 
MUSSS, Open Content WS 2

Kurs Internationale Steuerplanung 

(= IK Internationales und EU-Steuer-

recht) (251.018)

Univ.-Lektor Mag. Florian Rosenberger
Univ.-Ass. Mag. Gustav Wurm 
wöchentlich: Di, 08:30 – 10:00 Uhr

Proseminar Umsatzsteuer und Ver-

kehrssteuern (251.002)

Univ.-Lektorin Andrea Pellette, BB.A.
Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel
Termine nach Vereinbarung
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Vertiefung Unternehmensjurist/Unternehmensjuristin

Kurs Umsatzsteuer und Verkehrssteu-

ern (Einstiegskurs) (251.008) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner 
Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel 
wöchentlich: Di, 12:00 – 15:15 Uhr

Kurs Einkommensteuer und Körper-

schaftsteuer (251.016) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner 
wöchentlich: Di, 12:00 – 15:15 Uhr

Intensivierungskurs Steuerliche Ge-

winnermittlung (251.015)

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner  
Univ.-Lektor Dr. Jörg Jenatschek
14-tägig: Mo, 8:30 – 12:45 Uhr 

Seminar Betriebswirtschaftliche Steu-

erlehre (251.025)

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner 
Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner 
(nicht für Bachelorarbeiten)

Vertiefung Steuerjurist/Steuerjuristin

Vorlesung Bilanzsteuerrecht (150.025)

Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. 
Mo, 19.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, 

Petrinum 

Di, 20.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, 

Petrinum 

Mi, 21.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, Pe-

trinum

Di, 03.11.2015, 15:30 – 17:00 Uhr,

HS 10 – Klausur

Vorlesung European Tax Law 

(150.002) 

Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. 
Di, 17.11.2015, 13:45 – 18:45 Uhr, HS 6/

MT 127

Mi, 18.11.2015, 13:45 – 18:45 Uhr,

K 001A/HS 5

Fr, 04.12.2015, 15:30 – 17:00 Uhr,

HS 10 – Klausur 

Mi, 20.01.2016, 17:15 – 18:45, HS 7 – 

Nachklausur

Vorlesung Konzernsteuerrecht 

(150.027) 

Ass.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann, 
LL.M. MBA
Di, 10.11.2015, 10:15 – 15:15 Uhr,

Petrinum 

Mi, 11.11.2015, 08:30 – 13:45 Uhr,

Petrinum 

Do, 10.12.2015, 15:30 – 17:00 Uhr,

HS 2 – Klausur

Vorlesung Besteuerung der Rechts-

formen (150.028)

Ass.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann, 
LL.M. MBA
Mo, 09.11.2015, 08:30 – 18:45 Uhr,

K 153C/HS 12

Fr, 20.11.2015, 13:45 – 14:30 Uhr,

HS 7 – Klausur

Kurs Gender Studies und Steuerrecht 

(150.003)

Univ.-Lektorin Ministerialrätin Dr. 
Elfriede Fritz
Mi, 02.12.2015, 10:15 – 17:00 Uhr,

J 402B  

Intensivierungskurs Interdisziplinäre 

Querschnitte I (150.004) 

Univ.-Prof. Dr. Walter Summersberger
Mo, 12.10.2015, 15:30 – 16:30 Uhr,

J 402B

Kurs Verfahrensrecht (150.030)

Univ.-Prof. Dr. Walter Summersberger
Do, 05.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Do, 12.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, ESH 1

Do, 19.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 16

Mi, 02.12.2015, 17:15 – 18:45 Uhr,

HS 7 – Klausur

Univ.-Ass. Mag.

Peter Bräumann 
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MASTERSTUDIUM
STEUERWISSENSCHAFTEN

Seminar Spezialfragen des Internatio-

nalen und Europäischen Steuerrechts 

(150.017) 

Univ.-Ass. Mag. Gustav Wurm 
Do, 15.10.2015, 16:30 – 17:30 Uhr,

J 402 B – Vorbesprechung

Seminar Steuern und Staatsausgaben 

(150.021) 

Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M.
Mo, 12.10.2015, 13:00 - 14:00 Uhr,

J 402B – Vorbesprechung

Intensivierungskurs Organisation der 

EDV-Anwendung für die Rechnungs-

legung (251.201)

Univ.-Lektor Roland Beranek
Univ.-Doz. Mag. Dr. Reinhard Schwarz
Termine nach Vereinbarung

Intensivierungskurs Sonderbilanzen 

(251.202)

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner 
Termine nach Vereinbarung

Intensivierungskurs Lohnverrechnung 

(251.203)

Univ.-Lektor Johann Mitterer
Termine nach Vereinbarung

Intensivierungskurs Steuergestal-

tungslehre (251.205)

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner 
Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner 

Seminar Masterarbeitsseminar 

(251.150)

Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel 
Termine nach Vereinbarung

MASTERSTUDIUM FINANCE 
AND ACCOUNTING

Kurs Unternehmensbesteuerung bei 

Gründung, Umgründung und Been-

digung von Unternehmen (251.111) 

Assoz. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner
Termine nach Vereinbarung

Kurs Betriebswirtschaftliche Steuer-

lehre (251.120)

Univ.-Ass. MMag. Peter Bräumann
Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel

A. Univ.-Prof. Dr.

Dietmar Aigner

A. Univ.-Prof. Dr.

Gernot Aigner

Kurs Internationale Steuerplanung 

(= Intensivierungskurs Internationa-

les und EU-Steuerrecht) (251.018) 

Univ.-Lektor Mag. Florian Rosenberger
Univ.-Ass. Mag. Gustav Wurm 

wöchentlich: Di, 08:30 – 10:00 Uhr

Univ.-Lektor MMag. Dr. Ernst 

Marschner, LL.M.
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MASTERSTUDIUM RECHT 
UND WIRTSCHAFT FÜR 
TECHNIKER/INNEN

Vorlesung Steuerrecht (150.000)

Univ.-Prof. Dr. Markus Achatz 
Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M.
Univ.-Prof. Dr. Walter Summersberger
Mo, 12.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Di, 13.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

K 033C

Mi, 14.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 10

Mo, 19.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Di, 27.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

K 033C

Mi, 28.10.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 10

Repetitorium Steuerrecht (150.006)

Ass.-Prof. Dr. Sebastian Bergmann, 
LL.M. MBA
Univ.-Ass. Dr. Thomas Bieber
Di, 10.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum

Mi, 11.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum 

Fr, 13.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr,

Petrinum 

Mo, 16.11.2015, 15:30 – 18:45 Uhr, 

Petrinum 

Repetitorium Steuerrecht (150.013)

Univ.-Ass. Mag. Sebastian Tratlehner, 
BSc
Donnerstag, 14.01.2016, 15:30 – 18:45 

Uhr, HS 2

Fr, 15.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 2

Mo, 18.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr,

HS 16

Di, 19.01.2016, 15:30 – 18:45 Uhr, HS 16

Kurs Finance, Accounting and Taxati-

on (251.030)

Univ.-Ass. MMag. Peter Bräumann
MUSS, Open Content WS 2 

Intensivierungskurs Finance, Accoun-

ting and Taxation (251.031)

Univ.-Lektor Dr. Jörg Jenatschek 

wöchentlich: Mi, 18:00 – 21:15 Uhr

Intensivierungskurs Finance, Accoun-

ting and Taxation (251.035)

Univ.-Lektor Dr. Jörg Jenatschek 

wöchentlich: Fr, 13:45 – 18:00 Uhr 

Univ.-Lektor Mag.

Florian Rosenberger
Univ.-Ass. Mag.

Sebastian Tratlehner 

Univ.-Prof. Dr.

Walter Summersberger

Impressum

„JKU Tax“ erscheint halbjährlich in einer 

Auflage von 3.000 Stück.

Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Markus 

Achatz, A. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Aigner, 

A. Univ.-Prof. Dr. Gernot Aigner, Univ.-

Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M., Univ.-Prof. 

Dr. Michael Tumpel, Univ.-Prof. Dr. Walter 

Summersberger

Medieninhaber: Verein zur Förderung 

des Forschungsinstituts für Steuerrecht 

und Steuermanagement der Johannes 

Kepler Universität Linz, Altenberger Stra-

ße 69, 4040 Linz

Redaktion: Univ.-Prof. DDr. Georg Kofler, 

LL.M. und Univ.-Ass. Dr. Thomas Bieber

Gestaltung: Doit! Communications GmbH

Druck: Druckerei Hans Jentzch & Co

Gesellschaft m.b.H.

Fotos: Elma Korac, istockphotos.com

Inserate: Anfragen bitte an Univ.-Ass. Dr. 

Thomas Bieber., unter thomas.bieber@

jku.at



Beiträge zum Themenschwerpunkt

www.leitnerleitner.com

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung.

Manfred Wänke, Partner,
wartet auf Sie. 

LeitnerLeitner 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Frau Heidi Meingassner, Human Resources
4040 Linz, Ottensheimer Straße 32     A

karriere.linz@leitnerleitner.com     E

*  
ko

op
er

at
io

n

beograd
bratislava
brno
budapest
linz
ljubljana
praha
salzburg
sarajevo
wien
zagreb
zürich
bucures̨ti * 
praha *
sofia *
warszawa *

Als eine der maßgebenden Sozietäten von Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern sind unsere Mitarbeiter unser wertvollstes 
Kapital.  
Ein Kapital, in das wir gerne investieren. Wenn unser Business
Ihre Welt ist und Fachkenntnis, Einsatzbereitschaft und Teamgeist 
zu Ihren Stärken zählen, dann überzeugen Sie uns!

Ob Maturant mit kaufmännischer Ausbildung, Student/Absolvent  
einer einschlägigen Studienrichtung, Buchhalter, Bilanzbuchhalter, 
Personalverrechner, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater –
wer bei uns einsteigt, dem stehen alle Türen offen.

engagierte talente 
empfangen wir  

mit offenen armen

mitarbeitersuche

Wir verstehen alle Berufe und Funktionsbezeichnungen geschlechtsneutral und 
beschränken uns zum Zweck der leichteren Lesbarkeit auf die männliche Form.

2015 07 28 Imageinserat JKU Tax 220 x 297.indd   1 28.07.2015   12:15:29



44

Österreichische Post AG. Info.Mail Entgelt bezahlt – Bei Adressänderung bitte um Mitteilung an: steuerrecht@jku.at

VERANSTALTUNGEN 
IM WS 2015

Die Veranstaltungen finden an der Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz, statt. 
Sofern nicht anders angegeben, ist die Teilnahme kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich. Zu 
sämtlichen Veranstaltungen ergehen gesonderte Einladungen mit weiteren Details per E-Mail; sofern Sie 
Interesse daran haben, benachrichtigen Sie uns unter steuerrecht@jku.at. Eine aktuelle Übersicht über unsere 
Veranstaltungen steht auch unter www.steuerrecht.jku.at zur Verfügung.

DATUM/ORT	 TITEL

Mi, 14.10.2015, 18:30	 Unternehmensbewertung -
HS 16	 Konsequenzen für die Steuerpraxis
	
Do, 22.10.2015	 Außenwirtschaftsrechtstag 2015
und Fr, 23.10.2015	

Mi, 4.11.2015	 Umsatzsteuertagung

Do, 12.11.2015, 18:30	 Einlagenrückzahlung - Reform
HS 15	 der Reform notwendig?

Mi, 9.12.2015, 18.30	 Aktuelles zum Ertragsteuerrecht
HS 10	

Mi, 27.1.2015, 18.30	 Aktuelle Rechtsprechung des VfGH, 
HS 15	 VwGH und BFG


